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Das Sich-Wehren gegen eine Zwangsverheiratung ist ein schwie-
riger, oft langer Prozess. Viele MŠdchen und Frauen entziehen
sich oder wehren sich gegen eine Zwangsehe nicht oder erst
nach Jahren, weil sie Angst vor Racheakten oder physischer und
psychischer Gewalt in den Familien haben. Auch ein unsicherer
Aufenthaltsstatus, fehlende Sprachkenntnisse, Unkenntnis gel-
tenden Rechts oder fehlendes eigenes Einkommen tragen hŠufig
dazu bei, dass Betroffene nicht in die …ffentlichkeit treten und
Schutz suchen oder Hilfe einfordern.
Professionelle Beratung und UnterstŸtzung finden Betroffene
und Menschen, die ihnen helfen wollen, bei den auf Seite 44Ð47
aufgefŸhrten Beratungs- und Anlaufstellen.

Vorwort

Die vorliegende BroschŸre ist vom Berliner Arbeitskr eis gegen
Zwangsverheir atung erstellt worden. Der Berliner Arbeitskreis
gegen Zwangsverheiratung mšchte MŠdchen und Frauen, die
von Zwangsverheiratung bedroht oder betroffen sind, sowie
Menschen, die mit ihnen Kontakt haben (Freunde/-innen, Nach-
barn/-innen, Lehrer/-innen, €rzte/-innen ...), informieren und
ihnen Mšglichkeiten der UnterstŸtzung und Hilfe aufzeigen. 
Zu den hierfŸr wichtigen Informationen gehšren auch AuszŸge
aus der relevanten Gesetzgebung einiger mšglicher Herkunfts-
lŠnder. Dem Arbeitskreis ist es wichtig darauf hinzuweisen, dass
die hier getroffene Auswahl keine vollstŠndige ist und nicht so
interpretiert werden kann, dass Zwangsverheiratung fŸr diese
LŠnder ÈtypischÇ sei. Nach Ansicht des Arbeitskreises kann das
PhŠnomen Zwangsverheiratung auch nicht einer bestimmt en
Religion als typisch zugeordnet werden. Zwangsverheiratung hat
ihre Ursache vielmehr in Traditionen und BrŠuchen, die eng 
mit dem Begriff der Ehre verknŸpft und insbesondere in patriar-
chalischen Gesellschaften lebendig sind. 
Zwangsverheiratung hat in den letzten zwei Jahren einen gro-
§en Raum in der šffentlichen Debatte eingenommen. Dem
Bundestag liegt eine Gesetzesinitiative vor, der zufolge Zwangs-
verheiratung ein eigenstŠndiger Straftatbestand werden soll.
Auch das Gesetz zur Umsetzung aufenthalts- und asylrecht-
licher Richtlinien der EuropŠischen Union vom 19.8.2007 sieht
verschiedene Ma§nahmen zur BekŠmpfung von Zwangsver-
heiratung vor. Der Berliner Arbeitskreis begrŸ§t das Interesse
und Engagement von politischer Seite fŸr dieses Thema, be-
dauert jedoch zugleich, dass bislang eher restriktiv e Ma§nah-
men ergriffen wurden, wŠhrend Schritte, die die (Aufenthalts-
)Rechte der Betroffenen stŠrken und diesen somit grš§ere
HandlungsspielrŠume verschaffen kšnnten, auf deutlich gerin-
gere Zustimmung sto§en. 
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In der šffentlichen Debatte wird Zwangsverheiratung meistens
mit bestimmt en Kulturen oder Religionen in Zusammenhang
gebracht und hŠufig als (bewusstes oder unbewusstes) Argu-
ment zur Aufrechterhaltung vorhandener Stereotypien gebraucht.
Diese Sichtweise wird dem komplexen PhŠnomen und erst 
recht den Betroffenen jedoch in keiner Weise gerecht. Zwar steht
Zwangsverheiratung mit kultur ellen Traditionen in Zusammen-
hang, kommt aber in unterschiedlichen religišsen und ethni-
schen Gruppen vor, Ÿberschreitet die Grenzen von Schichten und
Kasten, betrifft reiche und arme Familien. 
Dem AK gegen Zwangsverheiratung sind beispielsweise FŠlle
aus muslimischen Familien aus der TŸrkei, aus christlichen
Familien aus SŸdosteuropa und aus hinduistischen Familien aus
Sri Lanka bekannt. Das PhŠnomen Zwangsverheiratung steht 
in einem engen Zusammenhang mit einem Konzept der Ehre, in
dem der Kontrolle Ÿber die weibliche SexualitŠt gro§e Bedeu-
tung zukommt. Dieser eng an die Geschlechterrollen gekoppelte
Ehrbegriff findet sich in islamischen LŠndern, aber auch im
christlichen Mittelmeerr aum. Vergleichbare Konzepte waren vor
einigen Generationen auch in Westeuropa lebendig.

Zwangsverheir atung oder arr angiert e Ehe?

Allein die Auswahl potenzieller Ehegatten durch die Familie der
Heiratenden ist kein hinreichendes Kriterium fŸr eine Zwangs-
verheiratung: Viele MŠdchen akzeptieren, dass die Eltern ihnen
mšgliche Heiratskandidaten prŠsentieren Ð und viele Eltern ak-
zeptieren ihrerseits ein Nein der Tochter und Ÿberlassen ihr das
letzte Wort bei der Entscheidung. Arrangierte Heiraten sollen
traditionell die gute Versorgung der Tochter sichern und ihr den
Schutz eines Ehemannes verschaffen. 
Zwangsverheiratung liegt dann vor, wenn die Betroffene sich zur
Ehe gezwungen fŸhlt und entweder mit ihrer Weigerung kein
Gehšr findet oder es nicht wagt, sich zu widersetzen, weil Eltern,
Familie, Verlobte und Schwiegereltern mit den unterschiedlichs-
ten Mitteln versuchen, Druck auf sie auszuŸben. Dazu gehšren
physische und sexuelle Gewalt, Nštigung durch Drohungen, Ein-
sperren, EntfŸhrung, psychischer und sozialer Druck sowie
emotionale Erpressung, EinschrŠnkungen in Bezug auf Lebens-

Zwangsverheir atung 

ÈDie Ehe darf nur aufgrund der freien und voll en Willens-
einigung der zukŸnftigen Ehegatten geschlossen werden.Ç 
Artik el 16 der Allgemeinen ErklŠrung der Menschenrechte,
1948

Zwangsverheiratung ist eine Form von hŠuslicher und meist
auch sexualisierter Gewalt, die nicht nur einen massiven Versto§
gegen die oben zitierte Allgemeine ErklŠrung der Menschen-
rechte, sondern auch gegen zahlreiche weitere Konventionen,
ErklŠrungen und Gesetze darstellt.
Im Juni 2001 hat die UN-Arbeitsgruppe zu ÈZeitgenšssischen
Formen der SklavereiÇ Zwangsverheiratung als eine der moder-
nen Formen von Sklaverei gebrandmarkt, von der meist Frauen
von ihren frŸhen Teenagerjahren bis zum Alter von EndeZwanzig
betroffen sind.
Auch UNICEFhat 2001 dazu aufgerufen, MŠdchen besser vor
Zwangsheiraten zu schŸtzen und eine Studie erstellt, aus der
hervorgeht, dass Millionen MŠdchen jedes Jahr bereits vor oder
kurz nach ihrer PubertŠt verheiratet werden. 
FrŸhe Heiraten sind hŠufig mit dem Verlassen der Schule ver-
bunden und fŸhren dazu, dass MŠdchen in einem Teufelskreis
von Armut, Unwissenheit und AbhŠngigkeit gefangen bleiben.
Nach der Hochzeit wird von MŠdchen meist erwartet, dass sie
ihrem Ehemann sexuell zur VerfŸgung stehen. Zwangsverheira-
tungen gehen dementsprechend mit einem hohen Risiko fŸr 
die Frauen einher, von den aufgezwungenen EhemŠnnern ver-
gewaltigt und sexuell missbraucht zu werden. Fehlende sexuelle
AufklŠrung erschwert die Situation der MŠdchen, die hŠufig
auch keinen Zugang zu VerhŸtungsmitteln haben. Teenager-
schwangerschaften und damit verbundene Komplikationen
gehšren zu den von UNICEFangeprangerten Folgen von
Zwangsverheiratungen. 
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heiratet, haben dementsprechend weniger Chancen, ihre Aus-
bildung abzuschlie§en oder sich in einem Beruf zu etablieren.
Au§erdem haben sie weniger VerfŸgungsgewalt Ÿber ihr eigenes
Leben, zum Beispiel in Bezug auf die Mšglichkeit, Freundschaf-
ten zu pflegen, auszugehen oder ihren Kleidungsstil selbst zu
bestimmen. 
Jungen MŠnnern werden im Gegensatz dazu meist schon vor 
der Ehe grš§ere FreirŠume, einschlie§lich sexueller Erfahrun-
gen, zugestanden. Auch ihr Bewegungsspielraum als Ehemann
ist erheblich grš§er. Unter den Folgen ihrer Zwangsverheiratung
werden hŠufig ihre ungeliebten Ehefrauen zu leiden haben,deren
Risiko, vernachlŠssigt, versto§en oder misshandelt zu werden,
erheblich ist.

Nach Deutschland geholte BrŠute

Unter den in Berlin lebenden Betroffenen finden sich neben den
MŠdchen, die Ÿberwiegend in Berlin aufwachsen und von den
Eltern zur Heirat mit einem Mann, den sie ablehnen, gezwungen
werden, auch MŠdchen und junge Frauen, die aus den Herkunfts-
lŠndern der Familien nach Berlin verheiratet werden. Sie sind 
in einer besonders schwachen Position, wenn sie aus ihrer Ehe
ausbrechen wollen. Herrschte in der Umgebung, aus der sie
kommen, selbstverstŠndlich ein Konzept arrangierter Heiraten,
so lag es hŠufig au§erhalb ihrer Vorstellungskr aft, sich einer von
den Eltern gewŸnschten Heirat zu widersetzen. Oft haben sie 
mit der Eheschlie§ung sogar gro§e Hoffnungen auf ein sorgen-
freies Leben in einem reichen Land verbunden. Einige finden
sich dann aber als rechtlose Sklavin in ihrer Schwiegerfamilie
wieder. Ihre eigene Familie ist weit weg und hŠufig kaum erreich-
bar. Ihr Bewegungsspielraum bleibt auf Wohnung und Familien-
besuche beschrŠnkt. Ihre kaum vorhandenen Sprachkenntnisse
erschweren es ihnen, sich Hilfe zu holen. Da ihr Aufenthalts-
recht vom Bestand der Ehe abhŠngig ist, mŸssen sie in ihr Her-
kunftsland zurŸckkehren, wenn sie sich trennen wollen. Diese
RŸckkehr ist ihnen oft nicht mšglich, da sie hŠufig nicht mit dem
Beistand ihrer Eltern rechnen kšnnen, die von ihnen in der Regel
verlangen, ihre Ehe unter allen UmstŠnden aufrechtzuerhalten
und es manchmal ablehnen, sie wieder aufzunehmen.
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stil und Bewegungsspielraum und andere erniedrigende, ent-
wertende und kontrollierende Behandlungen.
Zwangsverheiratung im engeren Sinn bezieht sich auf den er-
zwungenen Prozess der Eheschlie§ung. Durch Sanktionen von
Familien und Verwandten kommt es au§erdem dazu, dass
geschlossene Ehen von jungen Frauen gegen ihren Willen auf-
rechterhalten werden mŸssen und dass ihnen eine Trennung
verwehrt wird. 

Motivation der Eltern und / oder der Familie

Neben dem bereits erwŠhnten Motiv der Eltern, ihre Tšchter
Ègut versorgtÇ zu sehen, kann eine Zwangsverheiratung fŸr
Eltern auch dann das Mittel der Wahl sein, wenn sie das GefŸhl
haben, dass die Tochter ihrem Einfluss entgleitet. Sie befŸrchten
den Gesichtsverlust vor Bekannten und Verwandten, falls die
unverheiratete Tochter Freundschaften zu Jungen bzw. MŠnnern
eingeht. Au§erdem mšchten sie die Verantwortung fŸr die
UnberŸhrtheit der Tochter vor der Ehe nicht lŠnger tragen. Eine
schnelle Heirat entlastet sie von dieser Verantwortung und be-
krŠftigt gleichzeitig ihren Anspruch auf VerfŸgungsgewalt, dem
die Tochter sich entziehen will. Die GŸltigkeit der traditionellen
MachtverhŠltnisse wird so bestŠtigt.
Eine Heirat kann aber auch die einzige Mšglichkeit sein, ein
Familienmitglied nachziehen und einwandern zu lassen. Gerade
angesichts gro§er Not und unsicherer Lebensbedingungen im
Herkunftsland, kšnnen Eltern sich der Verwandtschaft gegen-
Ÿber verpflicht et fŸhlen und es eher als gerechtfertigt ansehen,
sich Ÿber ein Nein der Tochter hinwegzusetzen.

MŠnnliche Jugendliche

Auch mŠnnliche Jugendliche kšnnen von Zwangsverheiratung
betroffen sein. Eine erzwungene Ehe stellt auch fŸr junge
MŠnner eine erhebliche Verletzung ihrer Rechte dar. Die Folgen
einer solchen Heirat sind fŸr sie allerdings in der Regel weniger
gravierend bzw. sie haben hŠufig andere Mšglichkeiten, diese
abzumildern. Frauen werden in jŸngerem Alter als MŠnner ver-
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und reichen bis hin zu der Angst, ins Herkunftsland der Eltern
verbracht und/oder umgebracht zu werden. Mit einer vertr auens-
vollen RŸckkehr setzen sie sich oft erheblichen Risiken aus Ð 
die Einhaltung von getroffenen Vereinbarungen hat hŠufig Ÿber
lŠngere Zeit keinen Bestand. Eine qualifiziert e Beratung muss
daher die Grenzen dieser Mšglichkeit erkennen und respektieren
sowie darauf achten, dem ohnehin vorhandenen Druck durch 
die Familie keinen weiteren Druck in Richtung Vermittlung hin-
zuzufŸgen. 
Genauso wichtig wie das Ausloten von HandlungsspielrŠumen ist
es aber, Ÿber die Rechtslage aufzuklŠren und praktische Unter-
stŸtzung bis hin zur Vermittlung von geeigneten Schutzeinrich-
tungen aufzuzeigen. 

BekŠmpfung der Zwangsverheir atung in Berlin

Eine exakte Bezifferung des Ausma§es von Zwangsverheira-
tung in Berlin ist mangels reprŠsentativer wissenschaftlicher
Erhebungen nicht mšglich. Die damalige Senatsverwaltung 
fŸr Wirtschaft, Arbeit und Frauen hat 2005 in Kooperation mit
der Gleichstellungsbeauftr agten des Bezirkes Friedrichshain-
Kreuzberg und unterstŸtzt vom Berliner Arbeitskreis gegen
Zwangsverheiratung bei ca. 200 unterschiedlichen Einrichtungen
eine Befragung durchgefŸhrt, der zufolge im Jahr 2004 ca. 330
FŠlle von drohender oder erfolgter Zwangsverheiratung bzw. 
-verlobung bekannt geworden sind. Die Altersgruppe der 16- bis
18-JŠhrigen war mit knapp 40 Prozent am stŠrksten betroffen.
(Zu weiteren Details dieser Befragung vgl. Abgeordnetenhaus
Berlin: ÈMitteilung Ð zur Kenntnisnahme Ð Berlin bekŠmpft
ZwangsverheiratungenÇ, Drs. 15/4417, unter: www.parlament-
berlin.de:8080/starweb/adis/citat/VT/15/Drucksachen/d15-
4417.pdf)
Betroffene MŠdchen und junge Frauen suchen hŠufig in Krisen-
einrichtungen und FrauenhŠusern Schutz. In der Kriseneinrich-
tung PAPATYA sind beispielsweise ca. ein Viertel der aufgenom-
menen MŠdchen von Zwangsverheiratung bedroht oder betroffen.
Manche versuchen, sich das Leben zu nehmen, weil sie keinen
anderen Ausweg mehr fŸr sich sehen. In ihren Familien besteht
meist eine Vielzahl anderer Probleme, die, verbunden mit einer

Im Jahr  2004 sind in
Ber l in ca. 330 FŠl le 
von drohender  oder

er folgter  Zwangsver -
heiratung bzw. 

-ver lobung bekannt
geworden.

Ein eigenstŠndiges, vom Bestand der ehelichen Lebensgemein-
schaft unabhŠngiges Aufenthaltsrecht erhalten sie nach derzeit
gŸltiger Rechtslage in der Regel jedoch erst nach zwei Jahren.
Zwar kann in FŠllen besonderer HŠrte von dieser Frist abgese-
hen werden, aber aus Unwissenheit oder aus der Sorge heraus,
dass die vorgebrachten HŠrtegrŸnde als nicht ausreichend an-
gesehen werden, harren viele Betroffene in unzumutbaren Ehen
aus.

BeratungsansŠtze 

Betroffene schwanken meist geraume Zeit zwischen dem
Wunsch, es den Eltern recht zu machen und dem eigenen Be-
dŸrfnis, selbst Ÿber ihre Zukunft zu bestimmen. HŠufig haben
sie gegenŸber ihrer Familie erst sehr spŠt und/oder sehr
undeutlich geŠu§ert, dass sie mit einer Verheiratung nicht ein-
verstanden sind. Oft zšgern sie lange, bevor sie sich an Dritt e
wenden und um Hilfe bitten. 
Oberste PrioritŠt ist es demgemŠ§, ihnen Schutz und Verschwie-
genheit, nštigenfalls auch anonyme Beratung zuzusichern.
BeratungsgesprŠche sollt en allein mit den Betroffenen in Ab-
wesenheit von mšglicherw eise beteiligten Familienmitgliedern
gefŸhrt werden. (Sollte †ber setzung nštig sein: Bei Beratungs-
stellen beschŠftigte Dolmetscher/-innen mŸssen geschult 
sein und ebenfalls der Schweigepflicht unterliegen. Familien-
mitglieder sind keine geeigneten Dolmetscher/-innen.) 
Ziel von Beratung sollt e es sein, junge Frauen zu ermutigen,
sich schŠdigenden Beziehungen zu entziehen. In AbhŠngig-
keit von den Gegebenheiten jedes einzelnen Falles kann dazu
zunŠchst gehšren, sie zu ermuntern, den Eltern gegenŸber 
ihren Widerspruch zu formulier en und Handlungsmšglichkeiten
auszuloten. Je frŸher dies geschieht, desto eher wird es 
mšglich sein, eine Lšsung zu finden, die die Eltern mittr agen
kšnnen. 
Allerdings ist eine Vermittlung nicht immer mšglich. In der Regel
haben die jungen Frauen selbst viele Versšhnungsversuche
unternommen, bevor sie sich professionelle Hilfe gesucht haben.
Die von den MŠdchen und jungen Frauen befŸrchteten Sanktio-
nen, die ihnen bei Widerstand drohen, sind hŠufig einschneidend
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tive auch so vorgesehen. Zumindest auf Weisungsebene ist in
Berlin klargestellt, dass Opfer von Zwangsverheiratung, die hier
aufgewachsen sind und ins Ausland verheiratet wurden, die
RŸckkehr auch dann ermšglicht werden soll, wenn sie die Vor-
aussetzungen des ¤ 37 Abs.1 AufenthG Ð achtjŠhriger Aufenthalt
bzw. sechsjŠhriger Schulbesuch sowie Antragstellung innerhalb
einer bestimmt en Frist Ð nicht erfŸllen. Der Lebensunterhalt
muss allerdings gesichert sein.
Die Situation der von Zwangsverheiratung Betroffenen ist auch
im Rahmen der †ber arbeitung des Zuwanderungsgesetzes
Thema. Das Gesetz zur Umsetzung aufenthalts- und asylrecht-
licher Richtlinien der EuropŠischen Union vom 19.8.2007sieht
beispielsweise vor, dass kŸnftig fŸr den Ehegattennachzug ein
Mindestalter von 18 Jahren erforderlich ist. Zudem sollen nach-
zugswillige Personen sich zumindest auf einfache Art in deut-
scher Sprache verstŠndigen kšnnen. Hiermit hofft man, Zwangs-
verheiratungen im Vorfeld zu bekŠmpfen. 
Der Arbeitskreis gegen Zwangsverheiratung hofft, dass zukŸnftig
auch die Stimmen Gehšr finden, die sich fŸr eine Verbesserung
der aufenthaltsrechtlichen Situation der Betroffenen stark
machen, da er hiervon grš§ere positive Auswirkungen erwartet.
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gro§en Sprachlosigkeit zwischen Eltern und Kindern, den Kon-
text fŸr Zwangsverheiratung darstellen. †berwiegend sind MŠd-
chen zum Beispiel im Vorfeld misshandelt worden.
Oft kommen die MŠdchen und jungen Frauen jedoch erst in die
Kriseneinrichtung, wenn die Situation bereits eskaliert ist. 
Es ist daher von gro§er Bedeutung, die (potenziell) Betroffenen
mšglichs t frŸh zu erreichen und auch Berufsgruppen wie zum
Beispiel LehrkrŠfte, die hŠufig den wichtigsten au§erfamiliŠren
Kontakt darstellen, fŸr die Thematik zu sensibilisieren, damit
diese rechtzeitig kompetente Hilfe vermitt eln kšnnen. Einige der
in den letzten Jahren angesto§enen Ma§nahmen sind der ÈMit-
teilung Ð Berlin bekŠmpft ZwangsverheiratungenÇ (Drs. 15/4417,
siehe Seite 9) zu entnehmen. 
Auch auf der gesetzlichen Ebene sind Initiativen ergriffen wor-
den: Der Bundesrat hat am 10.2.2006 die Einbringung eines
Zwangsheirats-BekŠmpfungsgesetzes beschlossen, das auf eine
baden-wŸrttembergische Initiative zurŸckgeht und einen eigen-
stŠndigen Straftatbestand im StGB vorsieht. Eine Šhnliche
Berliner Initiative, die darŸber hinaus aufenthaltsrechtliche Ver-
besserungen vorsah, hat keine politischen Mehrheiten gefunden
(zu den Details, siehe Drs. 15/4417). Dies ist um so bedauer-
licher, als dass es die aufenthaltsrechtlichen Fragen sind, die fŸr
die Betroffenen hŠufig von existenzieller Bedeutung sind: Ist 
eine Frau per Zwangsverheiratung in die Bundesrepublik geholt
worden, so ist ihr Aufenthaltsrecht zunŠchst vom Bestand der
ehelichen Lebensgemeinschaft abhŠngig. FŸr sie ist es wichtig,
dass eine Zwangsverheiratung als BeeintrŠchtigung schutz-
wŸrdiger Belange angesehen wird und ihr somit im Rahmen der
HŠrtefallklausel des ¤ 31 AufenthG (EigenstŠndiges Aufent-
haltsrecht) ein eigenstŠndiges Aufenthaltsrecht gewŠhrt werden
kann, wenn sie aus der Ehe ausbricht. In Berlin ist seit dem
2.12.2005 eine entsprechende Weisung in Kraft. Ist eine hier auf-
gewachseneFrau ins Ausland verheiratet worden, verliert sie
unter UmstŠnden ihren hiesigen Aufenthaltstitel. Zwar sieht 
das Aufenthaltsgesetz mit ¤ 37 ein Recht auf Wiederkehr vor,
allerdings erfŸllen nicht alle betroffenen Frauen die hier formu-
liert en Voraussetzungen. Eine GesetzesŠnderung dahingehend,
dass die Situation zwangsverheirateter Personen im Rahmen
einer HŠrtefallklausel angemessen berŸcksichtigt wird, wŠre
aus fachlicher Sicht erforderlich und war in der Berliner Initia-
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HŠnden zu schlagen und mit FŸ§en zu treten. ÝDu lŸgstÜ, sagte
er. Ich schwor beim Koran, aber er glaubte mir wieder nicht. 
Ich erzŠhlte meiner Mutter, dass ich diesen Ehemann nicht will.
Meine Mutter konnte es meinem Vater nicht erzŠhlen, weil sie
Angst vor meinem Vater hat. Ich habe es auch meinen Schwes-
tern erzŠhlt, aber sie konnten gar nichts machen.
Ich mšchte, dass mein Vater vor Gott ein guter Mensch wird und
uns versteht. Und fŸr mich mšchte ich, dass ich glŸcklich werde
und die Heirat aufgelšst wird.Ç

†bersetzung aus dem TŸrkischen. 
Nuray ging wieder nach Hause, nachdem der Vater versprochen
hat, die Ehe zu lšsen.

Leyla

ÈIch hei§e Leyla, bin 17 Jahre alt und in Marokko geboren. Ich
habe sechs Geschwister. Ich bin bei meinen Eltern aufgewach-
sen. Ich bin mit einem Jahr nach Berlin gekommen und lebe
seitdem in Berlin.
Im Sommer 1995 bin ich zu meinen Verwandten mit meiner
Mutter und meinem kleinen Bruder gefahren. Dort wurde ich mit
meinem Cousin verlobt. Und im Sommer 1996 bin ich mit mei-
ner Familie wieder hingefahren und dann haben wir geheiratet,
aber nach muslimischem Gesetz. Aber bevor ich 1995 zu meinen
Verwandten gefahren bin, war ich mit meinem Freund in Berlin
zusammen gewesen. Wir sind schon seit drei Jahren zusam-
men, und ich liebe ihn. Ich mšchte mit ihm leben und nicht mit
meinem Cousin. Meine Eltern wollt en mich demnŠchst nach
Marokko schicken, ich sollt e dort bei meiner Schwiegermutter
wohnen. Meine Mutter meint, sie konnte nicht mehr auf mich
aufpassen. Und sie kšnnten dann ruhig leben. Deshalb bin ich
am Dienstag von zu Hause weggegangen.
Zu Hause sollt e sich Šndern, dass sie mich nicht mit meinem
Cousin verheiraten sollen und dass ich mich mit meinem Freund
treffen darf und mit meiner Freundin treffen darf. Und mein Vater
soll mich nicht immer verfolgen. Ich wŸnsche mir, dass meine
Eltern mir erlauben, dass ich meinen Freund heiraten darf.
Ich stelle mir meine Zukunft so vor, dass ich erstmal in einer WG
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Lebensgeschichten von jungen MŠdchen

Die Geschichten sind im Original-Wortlaut der MŠdchen wie-
dergegeben, wie sie sie Ð teilweise schon vor einigen Jahren Ð
wŠhrend ihres Aufenthalts in der Kriseneinrichtung PAPATYA
aufgeschrieben haben. Lediglich zu ihrer Sicherheit wurden
Namen und einige weitere Angaben verŠndert.

Nuray

ÈIch hei§e Nuray und bin 17 Jahre alt. Ich bin in Berlin geboren.
Ich bin in dieses Heim gegangen, weil mein Vater mich verheira-
tet hat. Ich wollt e aber nicht diesen Mann. Ich habe das meinem
Vater erzŠhlt, aber er hat mich nicht verstanden. 
Ich wurde letztes Jahr verlobt. Einige Monate danach habe ich
meinem Verlobten erzŠhlt, dass ich einen anderen liebe und
nicht ihn. Ich habe ihm gesagt, dass die Verlobung aufgelšst
werden muss, aber auch er hat mich nicht verstanden. Er
meinte, wenn du mit mir verheiratet bist, kannst du den anderen
vergessen, mich lieben und mit mir glŸcklich sein. Aber das
konnte ich nicht. Danach ist mein Vater in die TŸrkei geflogen
und hat mich verheiratet. Ich habe durch Zufall davon erfahren,
dass ich verheiratet bin. Wie er das gemacht hat, konnte ich
nicht verstehen. Die Schwester meines jetzigen Ehemannes hat
an meiner Stelle die Unterschrift geleistet. Ich konnte nachts
nicht mehr schlafen, wenn ich an die Heirat dachte. Eines Nachts
hatte ich einen Traum, dass ich die Polizei anrufe und ihr alles
erzŠhle. Nach ein paar Tagen habe ich wirklich bei der Polizei
angerufen und ihnen alles erzŠhlt. Ich habe dem Polizisten
erzŠhlt, dass mein Vater mich verheiratet hat, obwohl ich nicht
in der TŸrkei war, sondern hier in Berlin. Ich bin zu meinem
Vater gegangen und habe ihm alles erzŠhlt, aber er hat mir nicht
geglaubt. Als ich es ihm erzŠhlte, fing er an, mich mit seinen
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Serap

ÈIch wurde vor 16 Jahren in der TŸrkei geboren und wanderte
mit meiner Familie nach meinem 5. Lebensjahr nach Deutsch-
land aus, da wir wegen unserer Religion politisch verfolgt wur-
den. 
Wir sind Christen. Als ich auf die Oberschule kam, konnte ich
nicht ahnen, dass meine Eltern alles daran setzen wŸrden, um
mich nicht mehr zur Schule zu schicken. Ihr Argument war, 
dass ich ein MŠdchen bin und keine Bildung brŠuchte, da ich ja
sowieso Hausfrau werden wŸrde. Sie hielten mich davon ab, 
in die Schule zu gehen, indem sie mir AuftrŠge wie Rechnungen
bezahlen und vieles mehr aufgaben. Es war klar, dass ich, nach-
dem ich so viele Fehlzeiten in der Schule hatte, auf die Haupt-
schule wechseln musste. Erst spŠter merkt e ich, warum meine
Eltern nicht vorhatten, mich weiterbilden zu lassen: Sie hatten
(haben) vor, mich mit meinem Cousin zu verheiraten. Sie be-
schlossen das, als ich acht Jahre alt war, und das, ohne mich
davor zu fragen. Sie haben mich erst davon in Kenntnis gesetzt,
als ich 16 Jahre alt war. FŸr mich brach die Welt zusammen.
Einen Jungen zu heiraten, den ich nicht liebte, war unvorstellbar
fŸr mich. Bis jetzt konnte ich nie Ÿber mein Leben entscheiden,
immer wurde mir vorgeschrieben, was ich zu tun hatte. Aber 
ich dachte, mir wŸrde wenigstens die Freiheit zugesagt werden,
meinen zukŸnftigen Ehegatten selbst auszusuchen. Aber ich
hatte mich leider getŠuscht. Ich war verzweifelt und niederge-
schlagen. Es war nicht so wie mit den GefŸhlen, die ich hatte,
weil ich nicht mit meinen Freundinnen ausgehen durfte. 
Ich musste etwas dagegen unternehmen, denn ich wollt e nicht
das Leben versŠumen und unglŸcklicher sein, als ich ohnehin
schon bin. Ich beschloss, von zu Hause wegzugehen. Ich war 
ca. drei Wochen in einer Kriseneinrichtung. In der Zeit gab es
zwei GesprŠche mit meinen Eltern. Ich ging wieder nach Hause,
nachdem mein Vater versprochen und unterzeichnet hatte, die
Verlobung aufzulšsen. Weiterhin hatte er versprochen, mir zu er-
lauben, die Schule zu besuchen. UngefŠhr einen Monat hielt
mein Vater seine Versprechen: Ich durfte zur Schule gehen und
Freundinnen besuchen. Nach kurzer Zeit kam aber schon mein
Onkel (der Vater meines Cousins) und versuchte mich wieder 
zur Heirat zu Ÿberreden. Obwohl ich Respekt vor ihm habe, habe

Sie hatten vor , mich mit
meinem Cousin zu

verheiraten. Sie be-
schlossen das, als 

ich acht Jahre al t war ,
und das, ohne mich

davor  zu fragen. 

Lebensgeschichten 15

wohnen und die Schule weiter machen kann. Und spŠter eine
Ausbildung beim Frisšr.Ç

Leyla lebt inzwischen in einer Jugendwohngemeinschaft in
Berlin und geht weiter zur Schule. 
Die Eltern haben den Eltern ihres Freundes gesagt, dass sie
schon verheiratet und keine Jungfrau mehr ist, so dass sie in
deren Augen wahrscheinlich nicht mehr als Schwiegertochter 
in Frage kommt. Leyla war darŸber sehr enttŠuscht, hat aber
trotzdem wieder Kontakt zu ihrer Familie.

Postkar tenaktion des
MŠdchenprojekts

ÈMaDonna MŠdchen-
kul t.Ur  e.V.Ç
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gehen zwei Kinder hervor. Da ich ein unerwŸnschtes Kind war,
wurde ich, seit ich bei meiner Stiefmutter war des šfteren wegen
Kleinigkeiten beschimpft oder geschlagen. Zeitweilig wohnte 
ich bei meiner Tante, aber auch dort war ich nicht willk ommen,
sie hat mich auch immer bei einer Kleinigkeit beschimpft und
hat mich mit einem BŸgeleisen auf mein Kopf geschlagen und
mein Kopf immer gegen die Wand. Mein Vater stritt sich auch
sehr oft mit meiner Stiefmutter und schlug sie. Meine Stief-
mutter war, eigentlich nur nett zu mir, wenn mein Vater da war,
sonst beschimpfte sie mich und warf mir vor, dass mein Vater
sie schlecht behandelte. Oft beschwerte sie sich bei meinem
Vater Ÿber mich, weil ich irgendwas nicht richtig machte. Dann
bekam ich SchlŠge oder AusdrŸcke, so wie Èdu Nutte, lieber
sollst du sterben als zu lebenÇ.
Ich besuchte regelmŠ§ig die Schule und habe ein Abgangszeug-
nis. Auf der Berufsschule hŠtte ich mein Hauptschulabschluss
geschafft, wenn ich nicht eine Woche gefehlt hŠtte. Die eine
Woche war ich bei Frau M. Ich hatte Angst gehabt, dass mein
Vater vor der TŸr stand. Ich wurde auch immer mit dem Auto
abgeholt und zur Schule gebracht, ich durfte auch nie nach
drau§en oder Freundinnen haben. Keiner durfte mich auch an-
rufen, ich selber durfte auch nicht anrufen. Ich musste immer
bei meinem Vater im Laden sitzen und mit keinem reden. Um 
11 Uhr nachts hat mein Vater uns nach Hause geschickt, erst
dann konnte ich meine Hausaufgaben machen, um 1 Uhr konnte
ich erst schlafen und morgens um 6 aufstehen. Vier Monate 
hielt ich mich in diesem Jahr in der TŸrkei bei meiner Oma und
Opa auf. Dort wurde ich von meiner Familie mit meinem Cousin
verlobt. Es geschah gegen meinen Willen und ich wurde mit
SchlŠgen dazu gezwungen. Meine Oma, meine Tante, mein Vater,
alle prŸgelten auf mich ein und mein Oma ging mir ums Hals
und wollt e mich umbringen, weil ich nicht wollt e. Als die Ver-
lobung beendet war, bin ich ein Tag spŠter mit meiner Familie
nach Deutschland. 
In Berlin bin ich fortgelaufen, hab mein Vater angerufen, hab ge-
sagt, entweder du entlobst mich oder ich komme nicht mehr
nach Hause. Er war einverstanden. Ich wollt e mich nicht mit
mein Cousin verloben, ich hab ihn geliebt wie mein Bruder, ich
empfand keine Liebe, er auch nicht, er hat mich auch geliebt 
wie eine Schwester.

Vier  Monate hiel t ich
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ich wieder Nein gesagt. Ich bemerkte, dass mein Vater die Hoch-
zeit vorbereitete. Ich habe meine Mutter um Hilfe gebeten, sie
hat gesagt, dass sie nichts machen kann. Meine verzweifelten
Versuche, meinem Vater begreiflich zu machen, dass ich meinen
Cousin nicht heiraten wolle, misslangen mir. Er schlug auf mich
ein mit FŠusten. Er schlug und zog meine Haare und zerrte mich
durch die Gegend. Er schlug mir auch ins Gesicht und auf den
RŸcken und trat immer wieder auf mich ein. Anschlie§end kam
er mit einem Messer auf mich zu, er versuchte mich zu treffen,
da kam meine Mutter dazwischen. Dann sagte er zu meiner
Mutter: ÈHol ein Strick, heute wird sie nicht mehr leben, wir
werden sie aufhŠngenÇ. Er schlug so hart, dass ich Ÿberall blaue
Flecken hatte und man mein Gesicht nicht mehr erkennen
konnte. Es kam soweit, dass ich zwei Wochen vor der offiziellen
Hochzeit in der Wohnung meines Bruders eingeschlossen
wurde. Weiterhin wurde ich gewarnt, abzuhauen. Mein Vater
brŠchte mich sonst um. Er drohte mir auch, alle, die mir helfen
wŸrden, zu tšten, z.B. auch den Sozialarbeiter vom Jugendamt.
Ich versuchte, aus der geschlossenen Wohnung herauszukom-
men, aber es war immer jemand da, der auf mich aufpasste.
Nach drei Tagen hatte ich die Gelegenheit, telefonisch Hilfe zu
holen. Ich wurde von der Kripo abgeholt und sicher unterge-
bracht. Ich mšchte nicht mehr nach Hause zurŸck gehen. Ich
habe keine Hoffnung, dass meine Eltern sich Šndern werden. Ich
habe auch Angst, dass mein Vater seine Drohung wahr macht.Ç

Serap lebt inzwischen in Sicherheit in einer westdeutschen Gro§-
stadt. Den Eltern wurde das Sorgerecht entzogen. Sie hat immer
noch Angst vor ihren Eltern, die sie weiterhin suchen, und ver-
meidet jeden Kontakt.

GŸlbahar

ÈIch bin 15 Jahre und in der TŸrkei geboren. Aufgewachsen bin
ich bis zum 6. Lebensjahr bei meiner Oma, weil meine Mutter
verstorben ist. Mein Vater ging nach Deutschland, um meine
Familie ernŠhren zu kšnnen. Ich besuchte seit der 1. Klasse die
Schule in Deutschland. Mein Vater heiratete eine deutsche Frau,
die ich schon von Anfang an nicht leiden konnte. Aus dieser Ehe

Ich mšchte nicht mehr
nach Hause zurŸck

gehen. Ich habe keine
Hoffnung, dass meine

Eltern sich Šndern
werden.
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ich wollt e es nicht. Mein Vater hat mich bedroht, dass er mich
umbringt, wenn ich ihn nicht heirate. Ich habe vor Angst gesagt,
dass ich ihn heirate, denn ich hatte vor, dass ich wieder abhaue
und dass mein Vater mich wenigstens ein bisschen in Ruhe
lŠsst. Ich bin wieder von zu Hause abgehauen und jetzt bin ich
im Heim.Ç

Sanela

ÈIch bin 14 Jahre alt und in Berlin geboren. Meine Eltern sind
geschieden, mein Vater ist Deutscher, ich habe ihn schon lŠnger
nicht gesehen. Meine Mutter kommt aus Jugoslawien.
Als ich 10 Jahre alt wurde, hat sich mein Leben vollkommen ge-
Šndert. Wenn ich mal mit meinen Freundinnen rausgehen durfte
(mit Jungs durfte ich keinen Kontakt haben), dann nur fŸr eine
Stunde. 
Ich war leider sehr frŸhreif, das hei§t, ich hatte schon einen
Busen und bekam mit 11 Jahren meine erste Menstruation. Bei
Hochzeiten wird man sozusagen fŸr eine Ehe vorgezeigt, indem
man, wenn es TŠnze gibt, vortanzen muss. Mit 13 Jahren habe
ich meinen ersten Freund kennen gelernt. Mit ihm war ich auch
šfters weg, obwohl es bei uns nicht so Ÿblich ist. Ich habe ihn
kennen und lieben gelernt. Wenn ich nŠmlich schon irgendwann
heiraten musste, wollt e ich ihn. Als er verreist war, gab es
wieder eine Hochzeit, wo meine Mutter mich vorgezeigt hat. Ein
Mann hat mich gesehen, und ich habe ihm gefallen. Gleich am
nŠchsten Tag kam er mich fragen, ob ich ihn heiraten mšchte.
Ich wollt e ja nicht, weil ich bereits jemand anderen liebte. Ab
diesem Tag war die Hšlle los. Meine ganze Familie kam, die
Wohnung war voll. Alle haben auf mich eingeredet. Sie sagten,
ich solle allen zeigen, dass ich keine Schlampe und besser als
meine Schwestern bin, die zu oft geheiratet haben. Ich konnte
nichts mehr sagen, nur noch meiner SchwŠgerin habe ich ge-
sagt, dass ich nicht will. Die Eltern von dem Mann und meine
Mutter haben alles geregelt, ohne dass ich das wusste. Wie viel
Geld sie fŸr mich geben und wann die Hochzeit stattfinden 
soll. Ich wurde ins Wohnzimmer gerufen, alle haben laut Musik
angemacht und Schnaps getrunken, um die Verlobung zu feiern.
Gleich in der Woche wurde alles besorgt, das Brautkleid, der
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Ich war noch viel zu jung um zu heiraten und mšchte mir spŠter
selber ein Mann suchen, den ich auch liebe. Mein Vater gab mir
nach der Entlobung auch SchlŠge. Seitdem wurde ich von der
Familie versto§en, weil es fŸr sie eine Schande war. Ich wurde
deswegen sehr hŠufig beschimpft und Familienmitglieder schlu-
gen auf mich ein.Ç

GŸlbahar ging von der Kriseneinrichtung noch einmal nach
Hause, weil der Vater versprach, dass alles besser werden
wŸrde. Zwei Jahre spŠter kam sie wieder zu Papatya:

ÈWo ich vom Heim wiederkam, hatte sich ein Monat alles ver-
Šndert, dann nach zwei Monaten hatte wieder alles angefangen, 
ich wurde nach TŸrkei geschickt zu meiner Oma, 6 Monate. Ich
kam wieder nach Berlin, nach paar Monate haben die mich nach
TŸrkei wieder geschickt, die haben mich in der TŸrkei verlobt
mit meinem Verwandten. Am Anfang wollt e ich nicht, danach
wollt e ich. Ich kam nach 6 Monaten wieder nach Berlin, die
hatten mich wieder nach TŸrkei geschickt um zu heiraten, ich
habe geheiratet. Meine Familie und seine Familie hatten sich
gestritt en gehabt, weil mein Mann mir ohne Grund mein Gold
weggenommen hat. Ich kam wieder nach Berlin. Ich habe einen
Jungen kennen gelernt, von dem wurde ich auch schwanger, 
wir wollt en heiraten. Keiner wusste, dass ich schwanger war.
Nach einer Zeit hab ich es meiner Schwester erzŠhlt, die sagte
zu mir, ich soll es abtreiben, weil es Schande ist. Ich wollt e es
nicht, ich bin von zu Hause abgehauen zu meinem Freund, ich
war ein Monat mit mein Freund zusammen, dann bin ich, ohne
meinem Freund was zu sagen, nach Hause gegangen. Ich habe
es meinen Eltern erzŠhlt, dass ich schwanger bin.  Meine Mutter
hat es meinem Vater erzŠhlt, mein Vater wollt e es nicht akzep-
tieren. Mein Vater hat mich immer mit umbringen und alles
erpresst, er hat mich rausgeschmissen. Ich war eine Woche
drau§en bei meinem Freund, von mein Freund die Eltern wollt en
das Baby auch nicht, nach einer Woche kam ich wieder nach
Hause, habe das Baby abgetrieben. Ich war schon im 4. Monat
schwanger.
Mein Vater hat mich danach nicht rausgelassen. Ich musste im-
mer mit zu sein Laden, nirgends woanders. Ich sollt e meiner
Schwester Ehemann heiraten (die wollt e sich scheiden lassen),
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Rechtliches zur Eheschlie§ung in Deutschland 

Voraussetzungen der Eheschlie§ung

In Deutschland muss die Ehe auf der Grundlage zweier freier
WillenserklŠrungen (Art. 6 Abs.1 Grundgesetz) vor dem Standes-
beamten bzw. der Standesbeamtin nach den formell en Voraus-
setzungen des BŸrgerlichen Gesetzbuchs (BGB) geschlossen
werden (vgl.¤ 1310 Abs.1 BGB). 
Eine Lebensgemeinschaft, die nur nach religišsem oder sons-
tigem Ritus geschlossen wurde, ist regelmŠ§ig nicht in Deutsch-
land als Ehe gŸltig. Ob sie ausnahmsweise als Ehe anerkannt
wird, richtet sich nach den Voraussetzungen der Eheschlie§ung
im Heimatland und danach, ob die dortigen Regelungen nach
deutschem Recht nicht gegen Grundrechte und die …ffentlichen
Ordnung, sogenannte Èordre publicÇ versto§en (Art. 6 EinfŸh-
rungsgesetz zum BŸrgerlichen Gesetzbuch). So genŸgen aus-
schlie§lich nach einer religišsen Zeremonie geschlossene Ehen
nicht den formell en Voraussetzungen des ¤ 1310 BGB. Es han-
delt sich rechtlich um Nichtehen. 

Strafbarkeit von Zwangsehen 

Zwangsverheiratung ist in Deutschland seit dem 19.2.2005 straf-
rechtlich als schwere Form der Nštigung verboten und kann 
mit Freiheitsstrafe geahndet werden (¤ 240 Abs.4 Nr. 1, 2. Straf-
gesetzbuch). 
Zwangsheirat ist ein Vergehen, das regelmŠ§ig bei genŸgendem
Anfangsverdacht von Amts wegen strafrechtlich von der Staats-
anwaltschaft verfolgt wird. Dies geschieht grundsŠtzlich auch
ohne den Willen der von Zwangsheirat betroffenen Person. Diese
muss nicht zwingend eine Strafanzeige gestellt haben, es sei
denn, es handelt sich um den Versuch oder die Beihilfe zur Tat.
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Saal, die Musik und das Essen. Diese Woche war die schlimms te
fŸr mich. Ich war nicht ein Mal alleine. Ein Mal konnte ich mit
meinem Freund telefonieren. Er hat mir gesagt, dass ich ab-
hauen soll, wenn ich nicht will, aber er hat mir nichts konkret
vorgeschlagen. Das hat mich noch mehr verwirrt, und ich war
sehr einsam. Dann kam der verflucht e Hochzeitstag. Mir wurde
das Brautkleid angezogen und ich musste mit der mir všllig
fremden Familie mit gehen zu denen nach Hause. Und dann
zum Saal, wo die Hochzeit stattgefunden hat. Es war nichts
Standesamtliches. Ich war sehr schlecht gelaunt und traurig.
Au§erdem hatte ich Angst vor der ersten Nacht. Ich habe mich
vor ihm geekelt. Da ich ihn nicht liebte, hat er gesagt, ich sei
eine Schlampe und behindert und hat mich fertig gemacht. 
Ich durfte drei Wochen nicht zur Schule gehen, weil ich mich
dort einleben sollt e. Danach haben sie mich hingebracht und
abgeholt. Einmal bin ich zu meiner Mutter abgehauen, aber 
sie haben so lange auf mich eingeredet, bis ich wieder zurŸck
gehen musste. Er hat angefangen, mich zu schlagen. Sie haben
mich nicht mehr zur Schule gelassen. Meine Mutter bekam
€rger wegen der Fehltage und hat sich deswegen mit seinen
Eltern gestritt en. Am nŠchsten Tag kam die Polizei zu ihm nach
Hause und hat mit mir geredet und mich dann mitgenommen.
Ob ich zu meiner Mutter zurŸck will, wei§ ich noch nicht.Ç

Sanela ging schon nach kurzer Zeit auf die Versprechungen der
Mutter hin nach Hause zurŸck. Drei Monate spŠter lief sie
erneut von zu Hause weg, da die Mutter sie mit einem zweiten
potenziellen Ehemann konfrontierte.
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EinfŸhrung in gesetzliche Bestimmungen zu
Eheschlie§ung und Scheidung in ausgewŠhlten
LŠndern

Die genannten LŠnder werden hier aus pragmatischen GrŸnden
beispielhaft aufgefŸhrt, weil die Familien sehr vieler Frauen und
MŠdchen, die in Berlin Beratung suchen, aus ihnen stammen.
Die Auswahl der LŠnder bedeutet weder, dass Zwangsheiraten
nur in diesen LŠndern stattfinden, noch, dass sie in diesen LŠn-
dern besonders hŠufig sind. †ber die genannten LŠnder hinaus
sind Ÿber zehn weitere LŠnder bekannt, in denen Zwangsheirat
praktiziert wird.
Die gesetzlichen Regelungen der nachfolgend aufgefŸhrten LŠn-
der werden nur auszugsweise vorgestellt, um einen Eindruck 
zu vermitt eln. Sie dienen nur einer ersten Orientierung und kšn-
nen keinesfalls die Beratung durch eine RechtsanwŠltin oder
einen Rechtsanwalt im jeweiligen Einzelfall ersetzen. AufgefŸhrt
sind nicht alle einschlŠgigen Rechtsnormen. Hinzu kommt, dass
die Rechtspraxis von diesen Rechtsnormen im Einzelfall oder 
je nach Region im betreffenden Heimatland erheblich abweichen
kann. 
Bei der nicht einfachen Aufgabe, Nichtjuris ten einen ersten
†berblick zu geben,haben die Rechtsabteilung des Beauftragten
des Senats von Berlin fŸr Integration und Migration und eine
RechtsanwŠltin den Arbeitskreis erheblich unterstŸtzt.

Allgemeines

GrundsŠtzlich ist zu beachten, dass Ehen nach den formell en
Voraussetzungen des Landes geschlossen werden, in dem die
Eheschlie§ung stattfindet, unabhŠngig davon, ob es sich um das
Heimatland der Parteien handelt (sog. ÈOrtsformÇ). Die Staats-
angehšrigkeit der Eheschlie§enden spielt dabei keine Rolle. 
So kann beispielsweise eine bereits nach tŸrkischem Recht ge-
schlossene Ehe in Deutschland rechtsgŸltig sein, auch wenn 
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TŠter kšnnen Familienangehšrige oder andere Personen sein. 
Wenn die betroffene Person zur Heirat genštigt wird, weil die
Familie Èes gut mit ihr meintÇ oder nur Çdas Beste fŸr sie 
willÇ oder Èweil es in der Familie oder im Heimatdorf so Ÿblich
istÇ, kann sehr wohl eine Zwangsheirat als Straftat vorliegen.
Die Tathandlung AusŸben von Zwang und das damit verbundene
Eingehen der Ehe vor dem Standesamt verletzt mehrere Rechte 
der betroffenen Person wie zum Beispiel das Recht auf selbst-
bestimmt e Heirat, persšnliche Freiheit, MenschenwŸrde oder
kšrperliche Unversehrtheit. Das wird in Deutschland nicht akzep-
tiert und ist strafbar. 
Aber auch der Zwang in eine nur nach religišsem Ritus ge-
schlossene und nach deutscher Rechtsauffassung nur als Nicht-
ehe zu bewertende Lebensgemeinschaft kann strafbar sein.
Welcher Straftatbestand Anwendung findet, hŠngt u. a. davon ab,
ob die betroffene Person noch minderjŠhrig ist, ob sie zu sexuel-
len Handlungen veranlasst wurde oder der Beischlaf vollzogen
wurde. 
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Standesamtliche Heirat
Nur eine standesamtlich geschlossene Ehe ist rechtlich gŸltig.
Der Antrag auf Heirat muss entweder an dem Wohnort des
Mannes oder an dem der Frau gestellt werden (Art.134 tZGB).
Die Trauung erfolgt šffentlich im Standesamt in Anwesenheit
des fŸr die Eheschlie§ung zustŠndigen Standesbeamten und
zweier volljŠhriger Zeugen (Art.141 tZGB). Die Ehe wird im Ehe-
standregister registriert (deklaratorische Wirkung).
Religišse Eheschlie§ungen (sogenannte Hoca- oder Imam-Ehen)
sind zwar hŠufig, entfalten aber nur eine Wirkung, wenn ihnen
eine rechtsgŸltige Eheschlie§ung vor einem Standesbeamten
vorausgegangen ist. Ansonsten werden sie rechtlich als Èau§er-
eheliches ZusammenkommenÇ betrachtet. Die aus der Verbin-
dung hervorgegangenen Kinder gelten als unehelich. Einem
Imam ist es unter Androhung von strafrechtlichen Konsequen-
zen verboten, ohne vorhergehende standesamtliche Trauung
eine Ehe zu schlie§en. In der Praxis wurde die Situation von
1933 bis 1991 durch verschiedene Amnestiegesetze relativiert.
Imam-Ehen konnten nachtrŠglich rechtlich anerkannt und die
Kinder fŸr ehelich erklŠrt werden. DafŸr hat die Eintragung der
Ehe in das Personenstandsregister ausnahmsweise konstitutive
Wirkung. 

Eheaufhebung und Scheidung
Die Ehe kann auf Antrag aufgehoben werden, wenn sie aufgrund
einer Drohung eingegangen worden ist (Art.151 tZGB). Die
Scheidung ist verschuldensorientiert. Sie kann nach einer Klage
nur ausgesprochen werden, wenn sich die KlŠgerseite auf einen
der fŸnf besonderen VerschuldensgrŸnde oder einen allgemei-
nen Scheidungsgrund berufen kann. Zu den schwerwiegenden
VerschuldensgrŸnden gehšren zum Beispiel das Nachstellen auf
das Leben des klagenden Ehegatten (nach dem Leben trach-
ten), Ehebruch, Misshandlungen oder schwere Beleidigungen
(Art.161und 162 tZGB). 
Eine Scheidung ist einem Ehepartner auch mšglich, wenn der
andere ein ehrenrŸhriges Vergehen begangen hat, einen
unehrenhaften Lebenswandel fŸhrt und wenn dem Ehepartner
aus diesen GrŸnden das Zusammenleben mit ihm nicht mehr
zugemutet werden kann (Art.163 tZGB). 
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die Braut oder der BrŠutigam im Zeitpunkt der Heirat jŸnger als
18 Jahre alt war (Mindestalter in Deutschland: 18 Jahre, seltene
Ausnahme nach strengen Voraussetzungen: 16 Jahre). Aus-
nahmen gegen diese grundsŠtzliche Regelung liegen dann vor,
wenn die Rechtsnorm eines anderen Staates gegen wesentliche
GrundsŠtze des deutschen Rechts, insbesondere gegen Grund-
rechte versto§en und damit der …ffentlichen Ordnung (Èordre
publicÇ, Art. 6 EGBGB) entgegenstehen wŸrde. Das muss jeweils
im Einzelfall geprŸft werden. 
Der Èordre publicÇ spielt auch bei der Anerkennung auslŠndi-
scher Entscheidungen in Ehesachen eine Rolle. So sind manche
Scheidungsformen von deutschen Gerichten als unvereinbar mit
den GrundsŠtzen des deutschen Rechtes angesehen worden,
zum Beispiel die tal‹q-Scheidung nach islamischen Recht (siehe
unten). 
Wird die Ehe in Deutschland geschieden, wird dringend empfoh-
len, sich vorher zu informieren, ob deutsche Scheidungsurteile
im Ausland anerkannt werden.

TŸrkei

Die TŸrkei ist seit 1924 ein laizistischer Staat, folgt also dem
rechtlichen Grundsatz der Trennung von Religion und Staat.

Mindestheir atsalt er
Das MŠdchen muss das 17. Lebensjahr vollendet haben und
urteilsfŠhig sein. Das Mindestalter fŸr eine Heirat mitt els richter-
lichem Beschluss betrŠgt 16 Jahre (Art.124 tŸrkisches Zivil-
gesetzbuch,tZGB). Soweit mšglich, sind vor dem Beschluss die
Eltern oder der Vormund zu hšren. Eltern oder Vormund mŸssen
bei MinderjŠhrigen einwilligen (Art.126 tZGB). VolljŠhrig ist eine
Person grundsŠtzlich ab dem 18.Lebensjahr. 
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Wenn ein Richter eine Klage auf Scheidung abweist und seit dem
Urteil drei Jahre vergangen sind, wird die Ehe dennoch getrennt,
wenn das Zusammenleben der beiden Eheleute nicht wieder
hergestellt werden konnte und ein Ehepartner den Antrag auf
Scheidung stellt (Art.166 tZGB).
Spricht das Gericht nur eine mindestens ein Jahr bis drei Jahre
befristete Trennung von Tisch und Bett und nicht die Scheidung
aus (Art. 170 tZGB), wird die Ehe nach Ablauf der ausgespro-
chenen Frist geschieden, wenn ein Ehepartner einen Antrag
stellt. Es darf allerdings keine Versšhnung stattgefunden haben
(Art.172 tZGB). 
Mšchte nur ein Ehepartner nach Ablauf der gerichtlich be-
stimmt en Trennungszeit, dass die Ehe geschieden wird, kann das
Gericht die Scheidung nur aussprechen, wenn die KlŠgerseite
wenigstens ein geringes Verschulden der Beklagtenseite vortr a-
gen und beweisen kann. 
Nach Erhebung der Klage auf Scheidung oder Trennung ordnet
das Gericht fŸr die Dauer des Verfahrens die notwendigen
einstweiligen Ma§nahmen an, zum Beispiel Ÿber Wohnung, Un-
terhalt der Ehegatten, FŸrsorge der Kinder (nur ein Elternteil,
Art. 182 tZGB) und Verwaltung des ehelichen Vermšgens. In
seinem Urteil befindet das Gericht abschlie§end Ÿber die Neben-
folgen, zum Beispiel BedŸrftigkeitsunterhalt (Art.174ff. tZGB),
Schadensersatz, u. a. bei Verlust der Alterversorgung, verlorener
Unterhaltsanspruch oder verlorene Nutzungsmšglichk eit am
Vermšgen des anderen Ehegatten (Art.174 tZGB). 

Libanon

Der Libanon ist ein konfessioneller Staat. Die verschiedenen
Glaubensgemeinschaften sind in unterschiedlichem Umfang
berechtigt, bestimmt e Fragen des Personalstatuts sowohl
gerichtlich als auch gesetzlich selbststŠndig zu regeln. In allen
Bereichen des Familienrechts und zum Teil des Erbrechts ist 
die Gesetzgebung staatlich. Es gilt das ottomanische Familien-
gesetz (FamG), gegebenenfalls ergŠnzt durch besondere, je 
nach Religionsgemeinschaft praktizierte Riten. 
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Das gleiche gilt, wenn ein Ehepartner den anderen in der Absicht
verlŠsst, seine Pflichten nicht zu erfŸllen, oder ohne gewichtige
GrŸnde die eheliche Gemeinschaft nicht wieder herstellt und
einer gerichtlichen Aufforderung zur RŸckkehr ohne Ergebnis
geblieben ist. Das Verlassen muss mindestens sechs Monate
andauern und der Ehepartner darf noch nicht zurŸckgekehrt sein
(Art.164 tZGB). 
Zu beachten ist allerdings, dass die Klage bei manchem Ver-
schulden nur innerhalb eines bestimmt en Zeitraumes erhoben
werden kann. Zum Beispiel kann im Falle der Beleidigung,
Misshandlung oder des Nachstellens nur innerhalb von sechs
Monaten, nachdem der betroffene Ehepartner von dem Grund
erfahren hat, spŠtestens aber innerhalb von fŸnf Jahren und
auch nur dann, wenn der betroffene Ehegatte dem anderen nicht
schon vorher verziehen hat (Art. 162 tZGB), der Antrag gestellt
werden. 
FŸhrt der Ehepartner hingegen ein ehrenrŸhriges Leben, ist die
Klage nicht auf einen bestimmt en Klagezeitraum beschrŠnkt,
sondern kann jederzeit erhoben werden (Art. 163 tZGB). 
Auch wenn der Ehepartner geisteskrank ist oder wird oder das
Zusammenleben infolge Krankheit fŸr den klagenden Ehegatten
unertrŠglich geworden ist und dies gutachterlich von einer
amtlichen Gesundheitskommission bestŠtigt wurde, kann eine
Ehe geschieden werden (Art. 165 tZGB).
Ebenfalls mšglich ist eine Scheidungsklage, wenn die Ehe so
zerrŸttet ist, dass den Ehepartnern nicht zugemutet werden
kann, sie fortzusetzen (Art. 166 tZGB). Allerdings kann der Ehe-
partner, der keine oder weniger Schuld an der ZerrŸttung 
hat, Einspruch gegen die Klage erheben, Ÿber den das Gericht
entscheidet. Wenn derjenige, der Einspruch erhebt, aber kein
schutzwŸrdiges Interesse an dem Fortbestand der Ehe geltend
machen kann und der Einspruch rechtsmissbrŠuchlich war,
kann die Ehe trotzdem geschieden werden (Art. 166 tZGB). Als
zerrŸttet wird eine Ehe angesehen, wenn die Eheleute nach min-
destens einjŠhriger Ehedauer gemeinsam Klage erheben oder
der andere Ehepartner der Klage zustimmt (unwiderlegliche
ZerrŸttungsvermutung). Die Parteien mŸssen zudem eine vom
Gericht zu genehmigende Vereinbarung Ÿber das Sorgerecht,
den Unterhalt und Schadensersatz treffen; falls keine Einigung
vorliegt, mŸssen sie einen ZerrŸttungsbeweis erbringen. 
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Die bevorstehende Eheschlie§ung ist zuvor šffentlich bekannt 
zu geben (Art. 33 FamG). Der Ehevertr ag, Heiratsantrag und 
-annahme, muss vor dem zustŠndigen Richter des religišsen
Gerichts geschlossen werden, gegebenenfalls durch Stellvertre-
ter der Parteien (Art. 35 FamG). Das Gericht registriert nach
Abschluss des Vertr ages die Ehe (Art. 38 FamG). FŸr eine Ehe
unter Sunniten mŸssen zwei handlungsfŠhige Zeugen anwesend
sein, da ansonsten die Ehe ungŸltig wŠre (Art. 34 FamG).

Mindestheir atsalt er
Nach Art. 47 FamG betrŠgt das Mindestheiratsalter fŸr den
Mann 18 Jahre, fŸr die Frau 17 Jahre. Ausnahmsweise kann ein
Gericht einem BrŠutigam unter 18 Jahren erlauben zu heiraten,
wenn er behauptet, geschlechtsreif zu sein (Art. 5 FamG). Das
Gleiche gilt fŸr eine junge Frau. In diesen FŠllen bedarf es noch
der Zustimmung des Ehevormunds (Wali, Art. 6 FamG). FŸr 
eine Heirat dŸrfen MŠdchen nicht jŸnger als 9 Jahre und Jungen
nicht jŸnger als 12 Jahre alt sein (Art. 7 FamG). Eine Ausnahme
besteht fŸr Schiiten: Die Verheiratung von Kindern (ÈDjabrÇ) ist
mšglich, wenn sie die Geschlechtsreife erreicht haben, und die
Eltern, das Gericht oder der Wali zustimmen. Wenn die minder-
jŠhrige Person volljŠhrig geworden ist, kann sie die Ehe auflšsen
lassen, wenn sie fŸr sie von Nachteil ist. 

Zustimmung
Die Zustimmung wird von den Ehegatten selbst oder von ihren
Vertretern gegeben (Art. 35, 37 FamG). Ist eine Ehe unter Zwang
(Drohung) geschlossen worden, ist sie anfechtbar (Art. 57 FamG).
Eine volljŠhrige (geschlechtsreife) und zurechnungsfŠhige Frau
kann nur unter bestimmt en UmstŠnden ohne Zustimmung ihres
Vormunds heiraten: Beantragt sie beim Richter die Heirats-
erlaubnis, muss dies ihrem Vormund mitgeteilt werden. Dieser
kann widersprechen. Der Richter entscheidet dann, ob der
Widerspruch berechtigt ist (Art. 8 FamG). Die Eheschlie§ung
ohne Wissen ihres Vormunds ist nur dann gŸltig, wenn sie einen
fŸr sie standesgemŠ§en Mann heiratet (Art. 45 FamG). Voraus-
setzung fŸr die Eheschlie§ung ist, dass der Mann aufgrund
seiner wirtschaftlichen Lage, seines Berufs u. Š. fŸr die Frau
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Grob lassen sich die Glaubensgemeinschaften in zwei ÈHaupt-
gruppenÇ unterteilen: die muslimischen Glaubensgemeinschaf-
ten Ð dazu gehšren die Sunniten, die Schiiten und die Drusen Ð
und die nichtmuslimischen Gruppen. Darunter fallen die sechs
christlichen Gemeinschaften, die den Papst als Oberhaupt an-
erkennen, die vier orthodoxen Kirchen, die evangelische und die
jŸdische Gemeinschaft. 
In den jeweiligen religišsen Gemeinschaften umfasst der Begriff
ÈPersonalstatutÇ andere Bereiche: Bei der muslimischen
Gruppe (Sunniten und Schiiten) werden Rechtsbereiche wie Ver-
lšbnis, Eheschlie§ung, Mahr (der ÈPreisÇ der Braut bzw. die
Summe, die der BrŠutigam der Ehefrau bei der Hochzeit gibt),
Unterhalt, Erbrecht und Sorgerecht von religišsen Gerichten
entschieden. Geregelt ist das im Gesetz vom 16.7.1962. 
Bei den nichtmuslimischen Gemeinschaften sind ebenfalls
religišse Gerichte zustŠndig (Gesetz vom 2.4.1951). Einzig das
Erbrecht wird vor Zivilgerichten verhandelt. 
Interreligišse Ehen sind erlaubt. In diesem Fall bestimmt die
Religionszugehšrigkeit des Mannes, welche gesetzlichen Rege-
lungen anwendbar sind und welches Gericht zustŠndig ist, es 
sei denn, die Ehegatten haben im Ehevertr ag ausdrŸcklich ver-
einbart, dass die Ehe der Religionsgemeinschaft der Frau unter-
stellt sein soll. 

Das Eherecht der muslimische Gemeinschaften

Die Ehe ist nach dem Koran ein ziviler Privatvertr ag: Der Mann
verpflicht et sich, der Frau eine Brautgabe zu zahlen und ihren
Lebensunterhalt zu sichern. Als Gegenleistung erhŠlt er das
Recht, mit ihr eine geschlechtliche Beziehung zu haben, die
au§erhalb der Ehe verboten ist. 

Eheschlie§ende Institution
Im multir eligišsen Libanon findet seit Jahrzehnten auf politischer
Ebene eine Diskussion Ÿber die Voraussetzungen und Wirksam-
keit einer zivilrechtlichen Ehe statt. Bis heute muss eine Heirat
vor einem religišsen Gericht geschlossen werden. Es gibt keine
ausschlie§lich zivilrechtliche Ehe, sondern nur eine religišse Ehe. 
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2. Versto§ung
Die Versto§ung ist ein persšnliches Recht des Mannes. Die Ehe
darf aber nicht schon aufgelšst oder ungŸltig sein. Bei den
Schiiten kann der Ehemann in Anwesenheit von zwei mŠnnlichen
Zeugen die fŸr die Versto§ung bestimmt e Formulierung verwen-
den und muss seinen Finger auf die Frau richten, anderenfalls
ist die Versto§ung ungŸltig. Bei den Sunniten bedarf es keiner
formell en Voraussetzungen. Es genŸgt eine eindeutige Bekun-
dung des Mannes,die Ehe nicht mehr fortsetzen zu wollen. 
Die Versto§ung muss innerhalb von 14 Tagen dem Richter (Kadi)
mitgeteilt werden (Art. 110 FamG). Dieser erstellt ein Doku-
ment, welches anschlie§end vom Ehemann der Behšrde gezeigt
werden muss, die das Personenstandsregister fŸhrt. Es gibt
verschiedene Formen der Versto§ung: widerruf-lich oder un-
widerruflich. Eine unwiderrufliche Versto§ung kann vollkommen
oder unvollkommen sein. An die verschiedenen Formen knŸp-
fen sich unterschiedliche Rechtsfolgen. 

3. Auflšsung der Ehe durch gegenseitiges EinverstŠndnis
Darunter ist eine Vereinbarung Ÿber eine Versto§ung gegeneinen
Gegenwert (ÈhulÇ) zu verstehen.

4. Gerichtliche Scheidung (Èal tafreeqÇ)
Diese Auflšsungsmšglichk eit gibt es nur fŸr Sunniten der hane-
fitischen Glaubensrichtung. Die Anwendung fŸr Schiiten ist
ausdrŸcklich ausgeschlossen. Nach dem Familiengesetz hat
hier die Frau ein Recht auf gerichtliche Scheidung, wenn der
Mann unheilbar impotent oder unheilbar krank ist, wenn er
keinen Unterhalt leistet, abwesend oder verschollen ist. 
Auch ÈunertrŠgliches ZusammenlebenÇist ein Scheidungsgrund.
Ein unertrŠgliches Zusammenleben setzt voraus, dass ein Ehe-
gatte durch Streitigkeiten, Verfehlungen, wie Beleidigungen,
Misshandlungen oder Verleitung zu von der Religion verbotenen
Taten, Schaden erleidet. Der Richter kann bei einem nachge-
wiesenen Schaden noch eine Versšhnungsfris t von einem Monat
setzen. Erfolgt keine Versšhnung, werden zwei Schiedsrichter
bestimmt, die versuchen sollen, die Ursache des Streits der
Eheleute zu ermitt eln und die Beweismitt el Ÿber die Schuld des
jeweiligen Ehegatten zu prŸfen. Danach wird ein Familienr at
einberufen. Kommt es dennoch nicht zu einer Versšhnung, wird
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standesgemŠ§ ist. Ist das nicht der Fall, kann der Vormund beim
Richter beantragen, die Ehe aufzulšsen (Art. 47 FamG). 

Ehehindernisse
Die Ehehindernisse sind in den Art. 13 bis 19 des FamG geregelt.
Ein Mann darf keine verheiratete Frau heiraten und auch 
keine, die sich nach der Auflšsung einer Ehe in der Phase ihrer 
ÈZurŸckgezogenheitÇ befindet (Art.13). Das sind fŸr geschiedene
Frauen drei Monate und fŸr Witwen 130 Tage. Ein Mann darf
nicht mehr als vier Frauen heiraten. Eine Frau kann allerdings 
in dem Ehevertr ag festsetzen lassen, dass ihr Ehemann keine
weitere Frau heiraten darf bzw. dass bei Zuwiderhandlung je
nach Klausel entweder sie oder die zweite Frau als geschieden
(versto§en) gilt (Art. 38 FamG). Bei den Schiiten darf ein Mann
eine Frau nicht erneut heiraten, wenn er sich zuvor von ihr
wegen Ehebruchs getrennt hat.

RechtsungŸltige oder -fehlerhaft e Ehen
Heiratet eine Muslima einen Nichtmuslim, gilt die Ehe von vorn
herein als nicht existent. Sie entfaltet keinerlei Rechtswirkungen
(Art. 56,75 FamG). 
Bei den Schiiten ist die Ehe auf Zeit erlaubt, wŠhrend sie bei den
Sunniten verboten ist (Art. 55 FamG).
Fehlt die HandlungsfŠhigkeit bei der Eheschlie§ung oder liegen
Ehehindernisse (s.o.) vor oder wurde die Ehe unter Zwang (Dro-
hung) geschlossen, ist die Ehe fehlerhaft. Sie kann auf Antrag
der Ehegatten, bzw. ihrer Vertreter oder der Staatsanwaltschaft
gerichtlich aufgelšst werden. Die Auflšsung hat unterschiedliche
Wirkungen, je nachdem, ob die Ehe vollzogen (Beischlaf) wurde.
Aus der Ehe hervorgegangene Kinder sind ehelich. 

Scheidung
Eine Ehe kann aus unterschiedlichen GrŸnden aufgelšst werden:
1. Tod des Ehegatten
Hierbei bedarf es keiner gerichtlichen Entscheidung. Die Ehe gilt
automatisch als aufgelšst.
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Eheschlie§ende Institution
Die Ehe muss vor einem Pfarrer oder Ortsordinarius und in An-
wesenheit von zwei Zeugen geschlossen werden. Eine standes-
amtliche Heirat ist nicht geregelt (1108 CIC). 

Ehehindernisse
Die Eheschlie§ung wird ungŸltig, wenn eine Zšlibatsverpflich-
tung, Blutsverwandtschaft, SchwŠgerschaft oder bereits eine
Ehe besteht. Desgleichen, wenn die Braut vor der Eheschlie§ung
entfŸhrt worden ist oder wenn ein Ehepartner einen vorherigen
Ehegatten getštet hat. 
Verboten ist eine Ehe zwischen einer getauften und einer nicht
getauften Person. Allerdings kann von diesem Verbot und den
Ehehindernissen (au§er dem Hindernis der Blutsverwandtschaft)
in AusnahmefŠllen abgesehen werden (1086,1125ff CIC).

Scheidung
Die Ehe gilt als lebenslŠnglich geschlossen (1134 CIC), weshalb
sie, wenn sie geschlechtlich vollzogen ist (was unterstellt wird
(1061¤ 2 CIC), nicht geschieden werden kann. Sie kann nur
durch den Tod des Ehepartners aufgelšst werden (1141 CIC). 
Statt einer Scheidung gibt es aber die Mšglichkeit der Trennung
von Tisch und Bett. Sie ist dann als stŠndige Trennung mšglich,
wenn ein Ehepartner einen Ehebruch begangen hat, der ihm von
dem anderen, unschuldigen Ehepartner nicht verziehen wurde.
Eine zeitweilige Trennung ist mšglich, wenn der Ehepartner das
leibliche und/ oder seelische Wohlbefinden des anderen Ehe-
partners oder der Kinder gefŠhrdet oder das gemeinsame Leben
unertrŠglich macht. Eine nicht vollzogene Ehe zwischen zwei
Christen oder einem Christen bzw. einer Christin und einem/
einer Ungetauften kann auf Antrag eines Ehepartners vom Papst
aufgelšst werden. 
Eine Ehe von Nichtgetauften wird Èvon selbst aufgelšstÇ, wenn
einer der Ehepartner sich taufen lŠsst, woraufhin der andere
sich von ihm trennt (143 CIC). 

Die Ehe gil t als lebens-
lŠngl ich geschlossen,
weshalb sie, wenn sie

geschlechtl ich vol lzogen
ist, nicht geschieden

werden kann. 

Gesetzliche Bestimmungen in ausgewŠhlten LŠndern | Libanon 33

von den Schiedsrichtern ein Bericht verfasst, in dem VorschlŠge
zur Scheidung enthalten sind. Die Scheidung wird dann vom
Richter ausgesprochen. Die Rechtsfolgen bemessen sich nach
der jeweiligen Hšhe der Schuld. In manchen FŠllen (in denen 
die ÈSchuldÇ bei der Frau festgestellt wird) steht der Mann bei
dieser Art der Scheidung finanziell gŸnstiger als wenn er die
Frau versto§en wŸrde. 
Die Regelungen der Heirat fŸr die Drusen sind denen der
Schiiten und Sunniten sehr Šhnlich (geregelt im Gesetz vom
24.2.1948 Ÿber das Personalstatut der drusischen Glaubens-
gemeinschaft). 

Eherecht der nichtmuslimischen Gemeinschaften

FŸr die katholischen (lateinischen und orientalischen), protes-
tantischen und jŸdischen Gemeinschaften gelten unterschied-
liche religišse Regelungen des Eherechtes. 
Die protestantischen und jŸdischen Gemeinschaften haben sich
im Libanon jeweils eine eigenstŠndige, umfangreiche Regelung
des Personalstatuts gegeben. Die Regelung der jŸdischen Ge-
meinde beinhaltet 854 Artikel, die der protestantischen Kirche
132 Artikel. Da beide allerdings keine Besonderheiten aufweisen,
wird auf die allgemeinen GrundsŠtze des protestantischen und
jŸdischen Eherechts verwiesen. 
Die lateinische Kirche stŸtzt sich auf den Codex Iuris Canonici
(CIC) aus dem Jahre 1983. Die orientalische Kirche bezieht sich
auf den Codex Canonum Ecclesiarum Orientalum, der seit 1991
in Kraft ist. Das Eherecht des orientalischen Kodex stimmt in
weiten Teilen mit dem Eherecht des lateinischen Kodex Ÿberein. 
Im Folgenden werden deshalb nur die Regelungen der lateini-
schen Kirche dargestellt. 

Heiratsmindestalter
Die Frau muss 14, der Mann 16 Jahre alt sein (1083 CIC).

FŸr  die kathol ischen
(lateinischen und or ien-

tal ischen), protestan-
tischen und jŸdischen

Gemeinschaften gel ten
unterschiedl iche

rel igišse Regelungen
des Eherechtes. 
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Einbu§e Ð hier liegt ein vorwerfbares Verschulden vor Ð und der
Scheidung ohne Einbu§e unterschieden. Nur im ersten Fall hat
die Scheidung den Verlust von Rechten zur Folge. Eine Scheidung
mit Einbu§e ist mšglich bei Hochverrat, Ehebruch, Abtreibung
oder wenn von zwei zum Zeitpunkt der Eheschlie§ung unglŠubi-
gen Partnern einer nach der Hochzeit dem Glauben beigetreten
ist. Eine Scheidung ohne Einbu§e ist mšglich bei Impotenz,
Verschollensein und bšswilligem Verhalten, mehrjŠhriger Ge-
fŠngnisstrafe oder Geisteskrankheit eines Ehepartners. 

Ir an
Im Iran herrscht seit der islamischen Revolution von 1979 die
Scharia, das hei§t islamisches Recht. Die Gesetzestexte basie-
ren auf dem Koran, der Sunna (den AussprŸchen des Propheten)
sowie dem Fikh, den verschiedenen islamischen Rechtsschulen.
Das Familien- und Eherecht wird im Zivilgesetzbuch geregelt,
das seinerseits auf der Scharia beruht. Es gilt fŸr die islamische
Bevšlkerung, das hei§t fŸr ca. 98 Prozent der Einwohner/-innen
des Landes. 90 Prozent davon sind schiitischen Glaubens,10 Pro-
zent sind Sunniten. Bei Streitigkeiten, die die Ehe und die Schei-
dung von nichtschiitischen Iranern betreffen, sind jeweils die
Regeln und GebrŠuche der Religion des Ehemannes anzuwen-
den. 
Die eherechtlichen Regelungen der armeno-gr egorianischen
Religionsgemeinschaft, der evangelisch-kir chlichen Gemeinde
sowie der iranischen Episkopalkirche werden auf Seite 39f. kurz
erlŠutert.

Mindestheir atsalt er
Nach Art. 1041 des ZGB (Geltung nach 1983) ist eine Heirat vor
Erreichen der PubertŠt verboten, das hei§t bei Jungen bis zum 
15.Lebensjahr und MŠdchen bis zum 9. Lebensjahr. Allerdings
lŠsst das Gesetz Ausnahmen zu, wenn der jeweilige Sorge-
berechtigte einer Ehe unter der BerŸcksichtigung des Wohls des
MinderjŠhrigen zustimmt. 

Im Iran her rscht seit
der  islamischen

Revolution von 1979 die
Schar ia, das hei§t

islamisches Recht. 
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Die libanesischen Glaubensgemeinschaften der orthodoxen
Kirche haben keine einheitliche Regelung Ÿber das Personal-
statut. Jede der vier Gemeinschaften, die griechisch-orthodo xe,
die syrisch-orthodoxe, die armenisch-orthodo xe und die alte
chaldŠische, hat eigene Regelungen. Nachfolgend wird deshalb
nur ein kurzer †berblick gegeben. Im Einzelfall muss eine
PrŸfung nach den jeweils einschlŠgigen Regelungen erfolgen.

Heiratsmindestalter
Die ursprŸngliche Voraussetzung fŸr die Eheschlie§ung nach
dem katholischen Recht, wonach der Mann bei Eheschlie§ung
mindestens 14 Jahre und die Frau 12 Jahre alt sein muss, wurde
zugunsten eines hšheren Heiratsalters aufgegeben.
Bei der armenisch-orthodo xen Religionsgemeinschaft dŸrfen
MinderjŠhrige unter 18 Jahre nur mit der Zustimmung der Eltern
oder des Bischofs heiraten.  

Eheschlie§ende Institution
FŸr eine formell gŸltige Eheschlie§ung genŸgt es, dass die Ehe-
leute in der Kirche vor zwei Zeugen von einem Priester getraut
werden. 
In den einzelnen Gemeinschaften herrschen allerdings unter-
schiedliche Auffassungen darŸber, ob zur Trauung ein bestimm-
ter Ritus und der Segen des Priesters notwendig sind. 

Ehehindernisse
Nach byzantinischem Recht kšnnen folgende Hindernisse einer
Ehe entgegenstehen: Es besteht bereits eine Ehe, es ist die
vierte Ehe, Blutsverwandtschaft, Verschiedenheit der Religionen
(Ehe zwischen einer christlichen und einer nichtchristlichen
Person) oder Geisteskrankheit, die keine WillenserklŠrung zu-
stande kommen lŠsst. 

Scheidung
Eine Scheidung ist nach allen hier genannten orthodoxen Glau-
bensrichtungen mšglich. Es wird zwischen der Scheidung mit

Im Einzel fal l  muss eine
PrŸfung nach den

jeweils einschlŠgigen
Regelungen er folgen.
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Der Notar registriert die Ehe und stellt zwei Heiratsurkunden
aus. Das Register und die Urkunden enthalten Registernummer
und Datum, die Namen der Ehegatten und der Zeugen sowie
Angaben Ÿber den Betrag der Morgengabe. Der Registereintrag
und die Urkunden mŸssen von allen Anwesenden unterschrie-
ben werden. 
Bei Missachtung der Vorschrift zur Eintragung sieht das Gesetz
jedoch nur eine strafrechtliche Ahndung und keine zivilrechtliche
Aufhebung der Ehe vor. 
Eine vor einem deutschen Standesamt geschlossene Ehe ist im
Iran gŸltig. Sie sollt e durch die zustŠndige iranische Auslands-
vertretung registriert werden. Geschieht das nicht, wird die GŸl-
tigkeit im Iran davon nicht berŸhrt. Eine nur nach religišsem
Recht in Deutschland eingegangene Ehe ist in Deutschland nicht
gŸltig. Ihre Anerkennung ist im Iran von der Eintragung bei der
Konsularabteilung der Botschaft abhŠngig. 
Nach iranischem Recht kšnnen sich beide Ehepartner im Iran
vertreten lassen (sog. Handschuhehen). FŸr eine GŸltigkeit 
in Deutschland bedarf es deshalb der PrŸfung, ob diese durch
Stellvertreter geschlossene Ehe dem deutschen Èordre publicÇ
widerspricht und somit ungŸltig ist. Das wŠre mšglich, wenn
beide Parteien zur Zeit der Eheschlie§ung in Deutschland wohn-
haft waren.

Scheidung
Die Scheidung und die Mšglichkeit der Eheauflšsung sind fŸr 
die schiitische Bevšlkerung im Familiengesetzbuch und in einer
Reihe weiterer Gesetze geregelt. Ihre religišsen Regelungen
werden nach einem landesinternen Èordre publicÇ auf ihre
GŸltigkeit fŸr andere, nichtschiitische Bevšlkerungsgruppen
ŸberprŸft (Gesetz vom 22.7.1933). 
ZustŠndig fŸr die Scheidung schiitischer Ehepartner sind nach
dem Familiengesetzbuch die staatlichen und nicht die religišsen
Gerichte. Gehšrt ein Ehepartner allerdings einer anerkannten
Religionsgemeinschaft an, die keine Scheidung vorsieht, dann ist
entgegen der familiengesetzlichen Regelungen keine Scheidung
mšglich. 

Eine vor  einem deut-
schen Standesamt

geschlossene Ehe ist im
Iran gŸltig. 
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Standesamtliche Heirat
Eine standesamtliche Heirat ist formell e Voraussetzung fŸr die
GŸltigkeit der Ehe. FŸr die schiitische Bevšlkerung nehmen 
die standesamtlichen Befugnisse die Geistlichen der schiitischen
Glaubensgemeinschaft vor; fŸr die anderen, nach der iranischen
Verfassung anerkannten Religionen, die jeweils zustŠndigen
Geistlichen. Nicht anerkannt wird zum Beispiel der Bah‡Õi-
Glaube. Dem entsprechend kšnnen Angehšrige dieses Glaubens
keine nach iranischem Recht gŸltige Ehe schlie§en. 

Ehevoraussetzungen
Die Ehe wird als Vertr ag schriftlich vereinbart. FŸr die Eheschlie-
§ung selbst sind keine bestimmt en Formerf ordernisse vorge-
schrieben. Sie muss allerdings in einem vom Justizministerium
erricht eten Notariat vollzogen werden (Art.1 des Ehegesetzes).
Ein Aufgebot gibt es nicht. Die Eheschlie§enden oder ihre Bevoll-
mŠchtigten mŸssen vor dem Notar anwesend sein und folgende
Unterlagen vorlegen: 

1. Die Kennkarte der Eheschlie§enden, in die die Eheschlie§ung
eingetragen wird,

2. die Todesurkunde des ersten Ehemannes, falls eine Witwe
eine Ehe eingehen will,

3. die Scheidungsurkunde, falls ein Ehepartner geschieden ist,
4. die Genehmigung des Vaters bzw. des Gro§vaters vŠterlicher-

seits bei der ersten Ehe der Frau (bei unbegrŸndeter Ableh-
nung durch den Vater kann diese Zustimmung vom Gericht
ersetzt werden),

5. die Genehmigung des Gerichts, falls der Ehemann eine zweite
oder eine weitere Ehe eingehen will,

6. die staatliche Genehmigung fŸr die Braut, wenn sie einen
AuslŠnder heiraten will. 

Bei der Eheschlie§ung mŸssen ferner anwesend sein: zwei Zeu-
gen fŸr die Eheschlie§ung, zwei Zeugen fŸr die IdentitŠt der
Eheschlie§enden (falls sie dem Notar nicht persšnlich bekannt
sind), bei Sprachschwierigkeiten ein Dolmetscher, eine Mittels-
person bei Behinderungen einer der Ehepartner (stumm, blind
oder taub).
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Beide Ehepartner kšnnen unter den Voraussetzungen des Art. 8
des Gesetzes Ÿber den Schutz der Familie vom 12.2.1975
(FamSchG) die gerichtliche Scheidung beantragen. Das Gericht
stellt die Unmšglichkeit des ehelichen Zusammenlebens fest,
auf Grund dessen dann die Scheidung ausgesprochen wird. 
Als unmšglich wird das Eheleben dann angesehen, wenn zum
Beispiel beide Ehepartner mit der Scheidung einverstanden sind
(Art. 8 Nr. 1 FamSchG), wenn sich die Ehefrau weigert, ihrem
Ehemann gehorsam zu sein (Art. 8 Nr. 3 FamSchG), bei Leiden
eines Ehegatten an einer schwer zu behandelnden Krankheit
(Art. 8 Nr. 5 FamSchG), bei Geisteskrankheit eines Ehegatten
(Art. 8 Nr. 6 FamSchG) oder bei rechtskrŠftiger Verurt eilung eines
Ehegatten wegen Begehung einer Straftat, die die Ehre der
Familie verletzt (Art. 8 Nr. 11 FamSchG).

AuslŠndische Scheidungsurteile werden anerkannt, wenn sie
den iranischen Gesetzen entsprechen. Erforderlich ist, dass 
die auslŠndische Ehescheidung dem zustŠndigen iranischen
Konsulat oder dem zustŠndigen iranischen Notariat zur Ein-
tragung vorgelegt wird. Diese Eintragung gewŠhrleistet die
Anerkennung. 

Armeno-gr egorianische Religionsgemeinschaft

Bei der armeno-gr egorianischen Religionsgemeinschaft gilt
Gewohnheitsrecht auf der Rechtsgrundlage des Statuts zum
Familienrecht der Armenier im Iran. Das Mindestheir atsalter
fŸr die Eheschlie§ung betrŠgt bei MŠnnern18 Jahre und bei
Frauen 15 Jahre (¤24). 
Eine Ehe muss entweder durch den Tod oder durch die zustŠn-
dige religišse Stelle aufgelšst werden. Der Geistliche prŸft die
Beweise und bemŸht sich zuvor, ein Einvernehmen zu erzielen.
Bleibt dies erfolglos, verkŸndet er die Entscheidung und lŠsst
die Auflšsung der Ehe in den gesetzlich vorgeschriebenen Regis-
tern eintragen. Danach ist die Auflšsung vollzogen (Art. 42 des
Gewohnheitsrechts).
ScheidungsgrŸnde sind nach Art. 43 zum Beispiel Ehebruch
eines Ehegatten, ein schwerer kšrperlicher Fehler oder wenn
der Ehegatte seit vier Jahren verschollen ist. 

Das Mindestheiratsal ter  
fŸr  die Eheschl ie§ung

betrŠgt bei MŠnnern 
18 Jahre und bei Frauen 

15 Jahre.
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ScheidungsgrŸnde
Die Ehefrau kann die Auflšsung der Ehe verlangen, wenn die
FortfŸhrung der Ehe fŸr sie eine schwere Notlage bedeuten
wŸrde (Art.1150 ZGB). Die Ehefrau kann eine Scheidung ver-
langen, wenn die Fortsetzung der Ehe fŸr sie eine besondere
HŠrte bedeuten wŸrde und sie hierdurch Schande auf sich 
lŠdt (Art. 1129 ZGB). Der Richter kann den Ehemann verpflich -
ten, die Scheidung auszusprechen, anderenfalls spricht der
Scharia-Richter die Scheidung durch Urteil aus. 
Das Recht auf Aufhebung der Ehe muss unverzŸglich ausgeŸbt
werden (Art.1131 ZGB). Die Beachtung der fŸr die Versto-
§ung (tal‹q) vorgesehene Form ist nicht erforderlich (Art.1132
ZGB). 
In dem schriftlichen Ehevertr ag kann die Ehefrau neben dem
gesetzlich vorgesehenen Scheidungsgrund (siehe oben) auch
andere GrŸnde vereinbaren. So kann zum Beispiel die Bedin-
gung vereinbart werden, dass, wenn ein Ehemann wŠhrend 
einer bestimmt en Zeit abwesend ist oder aufgehšrt hat, die tŠg-
lichen Kosten zu zahlen, oder wenn er eine Handlung gegen 
das Leben der Frau begangen hat oder ihr durch seine Ÿble FŸh-
rung das eheliche Leben unertrŠglich gemacht hat, die Frau die
Befugnis hat, die Ehe durch unwiderruflichen tal‹q aufzulšsen
(Art. 4 des Gesetzes Ÿber die Eheschlie§ung und die Eheschei-
dung vom 15.8.1931 in der Fassung des Gesetztes vom 8.6.1937).
Sind die Voraussetzungen dieses Artikels erfŸllt, wird der Zivil-
prozess zwischen den Ehepartnern vor dem Gericht erster
Instanz gemŠ§ der Zivilprozessordnung verhandelt. Die Schei-
dungsklage muss sechs Monate nach dem Ereignis, das als
Scheidungsgrund ma§geblich ist, erhoben werden, weil dieses
sonst verjŠhrt.

Der Ehemann kann seine Frau versto§en, wann er will. Der tal‹q
ist in den Art. 1133 bis 1149 ZGB geregelt. Die Versto§ung muss
ebenfalls in einem vom Justizministerium eingerichteten Nota-
riat erfolgen. Das Gericht hat dann zunŠchst ein Schiedsverfah-
ren einzuberufen (Gesetz Ÿber die zivilen Sondergerichte). Die
ErklŠrung der Scheidung durch den Ehemann wŠre allerdings
auch ohne Beteiligung des Gerichts zivilrechtlich wirksam. Sie
wird jedoch strafrechtlich geahndet. 

Der  Mann kann 
seine Frau versto§en, 

wann er  wil l .

Gesetzliche Bestimmungen in ausgewŠhlten LŠndern | Iran 38

Die Ehefrau kann die
Auflšsung der  Ehe ver -

langen, wenn die
For tfŸhrung der  Ehe fŸr

sie eine schwere
Notlage bedeuten

wŸrde. 



Mindestheir atsalt er
Das Mindestheiratsalter betrŠgt 18 Jahre; allerdings kann einer
Person, die das 15.Lebensjahr vollendet hat und heiraten
mšchte, vom Richter mit Zustimmung ihres scheriatsrechtlichen
Vertreters die Einwilligung zu einer Heirat gewŠhrt werden. 
Der Richter muss in diesem Fall von ihrer Eignung und kšrper-
lichen Reife Ÿberzeugt sein (¤¤ 7, 8 Gesetz Ÿber das Personal-
statut, nachfolgend nur mit der Paragrafenbezeichnung zitiert).

Form der Eheschlie§ung
Die Ehe ist im Islam ein Ehevertr ag. Eine Ehe mit mehr als einer
Frau ist dem Mann nur mit richterlicher Erlaubnis (Kadi) gestat-
tet (¤ 3 Abs. 4). Diese Erlaubnis wird ihm erteilt, wenn er Ÿber
ausreichende wirtschaftliche Mittel verfŸgt und einen recht-
mŠ§igen Grund vorbringen kann. Steht zu befŸrchten, dass den
Frauen nicht die gleiche Behandlung widerfahren wird, ist die
Erlaubnis zu versagen (¤ 3). 
Die Eheschlie§ung wird bei dem zustŠndigen Gericht in ein
Register eingetragen. DafŸr muss eine ErklŠrung vorgelegt wer-
den, aus der sich die IdentitŠt der Personen, deren Alter, der
Betrag der Morgengabe und das Fehlen von scheriatsrechtlichen
Ehehindernissen ergibt (¤ 10). Sie muss von den Parteien, vom
Vorsteher des Stadtbezirkes oder des Dorfes oder zwei achtbaren
Personen unterschrieben worden sein. Die Parteien mŸssen
weiterhin erklŠren, gesund zu sein. Der Inhalt dieser ErklŠrung
wird in das Register aufgenommen. 

Ehehindernisse
Kein Verwandter oder Dritter hat das Recht, eine Person zur
Eheschlie§ung zu zwingen. Geschieht dies doch, gilt die Ehe als
nicht geschlossen, wenn keine Beiwohnung stattgefunden hat
(¤9).Das AusŸben von Zwang auf eine Person ist strafrechtlich
relevant.
Eine unter Druck gesetzte Person hat das Recht, sich an die
Ermittlungsbehšr den zu wenden (¤ 9 Abs.2).
Weitere Hindernisse sind: Blutsverwandtschaft, SchwŠgerschaft
oder Milchverwandtschaft (eine Milchverwandtschaft besteht,
wenn zwei oder mehr Personen von derselben Frau gestillt

Eine Ehe mit mehr  als
einer  Frau ist dem 

Mann nur  mit r ichter -
l icher  Er laubnis (Kadi)

gestattet. 
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Evangelisch-kir chliches Erbschafts- und Eherecht im Iran

Das Mindestalter fŸr die Eheschlie§ung liegt fŸr Frauen bei 
16 Jahre und fŸr MŠnner bei 18 Jahre. Es muss zunŠchst ein
Aufgebot erfolgen. Die Eheschlie§ung erfolgt durch den Pfarrer, 
der dazu von der Kirche ermŠchtigt sein muss. Als Ehehindernis
gilt, wenn einer der Ehepartner schon verheiratet ist oder war
und die Wiederverheiratung nicht durch die Kirche genehmigt
wurde. Die Ehescheidung wird durch die Kirche und nur unter
bestimmt en Voraussetzungen ausgesprochen.

Iranische Episkopalkir che

Es gilt das gesetzliche Heiratsmindestalter. Au§erdem muss
eine christliche Eheschlie§ung vor einem christlichen Standes-
beamten erfolgen. Die VermŠhlten haben selbst fŸr die Regis-
trierung ihrer Ehe zu sorgen.

Ir ak

Die nachfolgenden Hinweise stehen unter dem Vorbehalt der
rechtlichen GŸltigkeit seit Beginn des Irakkriegs und der aktuel-
len, teilweise bŸrgerkriegsŠhnlichen Situationen in verschiede-
nen Gebieten des Iraks (Stand: Juni 2007). 
Im Irak ist ebenso wie im Iran der Islam Staatsreligion. Von den
96 Prozent Muslimen sind 50 Prozent Sunniten, die anderen
Ÿberwiegend Schiiten. 
Die ZustŠndigkeit eines Gerichts hŠngt von der Religionszugehš-
rigkeit einer Person ab. Es gibt Scheriatsgerichte, Zivilgerichte,
Religions- und Strafgerichte. Bei personenrechtlichen Streitig-
keiten sind fŸr Muslime die Scheriatsgerichte zustŠndig. FŸr
personenrechtliche Streitigkeiten der Nichtmuslime und fŸr nicht
muslimische AuslŠnder/-innen sind die erstinstanzlichen Zivil-
gerichte zustŠndig. Ausgenommen davon sind die AnhŠnger der
syrisch-orthodoxen Kirche (Jakobiten), die eigene religišse
Gerichte haben.

Die ZustŠndigkeit eines
Ger ichts hŠngt von der
Rel igionszugehšr igkeit

einer  Person ab. 
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! der Ehemann ehelicht ohne Genehmigung des Gerichts eine
zweite Frau. 

FŸr die Ehefrau gibt es weitere TrennungsgrŸnde, zum Beispiel
nach ¤ 43 Abs.1 Nr. 1 bis 9:

! Der Mann wird zu einer Freiheitsstrafe von drei oder mehr
Jahren verurt eilt 

! der Ehemann lebt lŠnger als zwei Jahre ohne Rechtferti-
gungsgrund von seiner Frau getrennt

! der Ehemann fordert seine Frau, der er noch nicht beigewohnt
hat, auch zwei Jahre nach der Eheschlie§ung nicht zur Voll-
ziehung der Ehe auf

! der Ehemann ist impotent oder nicht in der Lage, die Ehe zu
vollziehen, der Ehemann ist unfruchtbar oder 

! er verweigert die Unterhaltszahlungen, ohne zulŠssigen
Rechtsgrund, nachdem ihm eine Frist von hšchstens 60 Tagen
gewŠhrt wurde.

Der Beweis dieser TrennungsgrŸnde ist auch durch Zeugen er-
laubt. Die BeweiswŸrdigung liegt beim Gericht (¤ 44).
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wurden). Der Mann darf au§erdem nicht mehr als vier Frauen
heiraten (¤13). 
Ein Muslim darf nur eine Frau heiraten, die einer Offenbarungs-
religion (Islam, Christentum, Judentum) angehšrt (¤13). FŸr
Frauen sind die Regeln strenger: Eine Muslima darf keinen Nicht-
muslimen heiraten, auch dann nicht, wenn es sich um einen
Juden oder einen Christen handelt (¤17).
Ein Ehehindernis besteht auch darin, dass die Frau durch drei-
maliges Versto§en geschieden worden ist oder die Wartezeit 
nach einer Scheidung unterschritt en wurde oder wenn ein ande-
rer das Recht hat, der Frau beizuwohnen (¤13).  

Scheidung
Die Ehescheidung kann nur in der von der Scharia vorgeschrie-
benen Form durch den Ehemann oder durch den Kadi erfolgen,
aber auch durch die Ehefrau, wenn sie dazu ermŠchtigt wurde.
Es gibt die widerrufliche und die unwiderrufliche Scheidung. 
Die Unwiderrufliche wird weiter in die beschrŠnkt unwiderruf-
liche und die absolute Scheidung unterteilt. Diese Arten der
Scheidung erfolgen durch den dreimaligen Ausspruch der Schei-
dung durch den Mann gegenŸber der Frau. Neben dieser Form
existiert noch die Trennung vor dem Gericht, die sogenannte
gewillkŸrt e Trennung (KhulÕ). DafŸr ist es notwendig, dass die
Parteien vor dem Kadi anwesend sind. Die Scheidung erfolgt dort
durch Angebot und Annahme der jeweiligen Partei. 
DarŸber hinaus regelt das Gesetz Ÿber das Personalstatut in 
¤ 40 die richterliche Trennung. Beim Vorliegen bestimmt er Tren-
nungsgrŸnde kann jeder Ehepartner die Trennung begehren. 
Das Gericht setzt zwei Schiedspersonen ein, die versuchen, eine
gerechte SŸhne festzulegen. Hat das keinen Erfolg, dauert das
ZerwŸrfnis an und weigert sich der Ehemann die Scheidungaus-
zusprechen, dann wird die Trennung durch das Gericht vollzogen.
GrŸnde fŸr eine Trennung sind nach ¤ 40: 

! Einer der Ehegatten verletzt den anderen oder begeht eheliche
Untreue 

! die Ehe wurde unter Einwirkung von Zwang eingegangen und
es fand eine Beiwohnung statt (ohne Beiwohnung gilt die Ehe
als nicht geschlossen, siehe oben) oder 

Ein Musl im dar f nur
eine Frau heiraten, die

einer  Offenbarungs-
rel igion angehšr t. 

FŸr  Frauen sind die
Regeln strenger.
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Elisi Evi
Skalitzer Stra§e 50/51 | 10997 Berlin-Kr euzberg
Telefon 030 6187383
Sprachen: Deutsch, TŸrkisch, Franzšsisch, Englisch 
elisi-evi@gmx.de

Frauenberatung BORA
Berliner Allee 130 | 13088 Berlin-Wei§ensee
Telefon 030 9274707
Mo 10Ð14 Uhr, Di 14Ð18 Uhr, Do 10Ð14 Uhr und 
nach Vereinbarung
Sprachen: Deutsch, Englisch, Polnisch, Russisch, Persisch,
Spanisch oder Ÿber Sprachmittl er/-innen
Chat-Beratung: Mi 10Ð12 Uhr | www.das-beratungsnetz.de

FrauenKrisenTelefon e.V.
Telefonische Krisenberatung
Telefon 030 6154243 (BŸro) | Telefon 030 6154243 (Beratung)
Mo und Do 10Ð12 Uhr, Di, Mi und Fr 10Ð12 Uhr 
Sa und So 17Ð19 Uhr
Muttersprachliche Beratung in Afghanisch, Persisch, Polnisch: 
Telefon 030 615 75 96 | Mo 10Ð12 Uhr (nach Vereinbarung) 
E-Mail- und Chat-Beratung | www.das-beratungsnetz.de

Frauenraum
Torstra§e 112 | 10119 Berlin-Mitt e
Telefon 030 4484528
Di 12Ð18 Uhr, Do 9Ð15 Uhr, Fr 11Ð14 Uhr
frauenraum@t-online.de

Gleichstellungsbeauftr agte des Bezirkes 
Friedrichshain-Kr euzberg 
Petra Koch-Knšbel
Telefon 030 90298-4111/-4109
Beratung nach telefonischer Terminvereinbarung
petra.koch-knoebel@ba-fk.verwalt-berlin.de
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Beratungsstell en, FrauenhŠuser und
Kriseneinrichtungen in Berlin 
Adressenlis te (Auswahl)

Al Nadi
Moselstra§e 3 | 12159 Berlin-Schšneberg
Telefon 030 8520602
Sprachen: Deutsch, Arabisch
alnadi@nachbarschaftsheim-schoeneberg.de

Beraberce e.V.
Stephanstra§e 28 | 10559 Berlin
Telefon 030 3967561
MoÐMi und Fr 13.30Ð19.30 Uhr, Do 10Ð15 Uhr
Sprachen: Deutsch, TŸrkisch, Englisch
maedchenverein@beraberce.de

Beratungsstell e fŸr MŠdchen und junge Frauen
Gutzkowstra§e 7 | 10827 Berlin-Schšneberg
Telefon 030 7842687 (Beratung auch nach Terminvereinbarung)
MoÐDo 15Ð17 Uhr, Mi 17Ð19 Uhr, Fr 10Ð13 Uhr 
Offene Sprechstunde
lebenlernenberatung@t-online.de | www.lebenlernenberlin.de

BIG Hotline
Hilfe bei hŠuslicher Gewalt gegen Frauen
Postfach 610435 | 10927 Berlin
Telefon 030 6110300
TŠglich 9Ð24 Uhr (auch an Wochenenden und Feiertagen)
Sprachen: Fast alle Sprachen mšglich; VerstŠndigung erfolgt mit
Hilfe von Sprachmittl erinnen oder z.T. durch Konferenzschaltung
mit Sprachmittl erinnen. †ber die BIG Hotline kann die Vermitt-
lung an die Berliner FrauenhŠuser erfolgen.
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Migrations- und Integrationsbeauftr agter des Senats von Berlin
GŸnter Piening | Senatsverwaltung fŸr Gesundheit, Soziales und
Verbraucherschutz
Potsdamer Stra§e 65 | 10785 Berlin
Telefon 030 9017-2351

PAPATYA Ð Kriseneinrichtung fŸr junge Migrantinnen
c/o JugendNotDienst (siehe oben)
Tel. JugendNotDienst: Tel. 030 610062/610063 rund um die Uhr
Sprachen: Deutsch, TŸrkisch, Kurdisch, Englisch, Franzšsisch,
NiederlŠndisch
info@papatya.org
Online-Beratung: www.das-beratungsnetz.de und/oder
beratung@papatya.org

Opferhilf e Berlin e.V.
Oldenburger Stra§e 38 | 10551 Berlin-Tier garten
Telefon 030 3952867/ 3956759 | info@opferhilf e-berlin.de

Projekt Berufsorientierung fŸr FlŸchtlingsfr auen 
Nogatstra§e 5 | 12051 Berlin-Neuk šlln
Telefon 030 69565131 | projektPBF@aol.de

Frauenberatung Tara
Eberstra§e 58 | 10827 Berlin-Schšneberg
Telefon 030 78718340
Mo 12Ð17 Uhr, Di 10Ð14 Uhr
Mi 11Ð16 Uhr, Do 9Ð11 Uhr nur telefonisch
Sprachen: Deutsch, Englisch, TŸrkisch, Persisch

TIO Ð Beratungsstell e fŸr Migrantinnen
Kšpenicker Stra§e 9b | 10997 Berlin | Telefon 030 6122050
DiÐDo 10Ð18 Uhr, Fr 9Ð14 Uhr 
Sprachen: Deutsch, TŸrkisch, Englisch
Tio-ev@gmx.de

TŸrkischer Frauenverein Berlin e.V. 
Jahnstra§e 3 | 10967 Berlin-Kr euzberg
Telefon 030 6923956 | tuerkischer.frauenverein@gmx.net
www.tuerkischerfr auenverein-berlin.de
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Interkultur ell e Beratungsstell e
Martin-Buber-Str a§e 12 | 14163 Berlin
Telefon 030 80195980 
Telefonische Beratung: Di 10Ð13 Uhr, Do 12Ð15 Uhr
Kostenlose Rechtsberatung: Fr 16Ð18 Uhr (Terminvereinbarung)

Interkultur ell es Frauenhaus
Postfach 370232 | 14132 Berlin
Telefon 030 801080-50
Telefonische Beratung: MoÐFr 9Ð18 Uhr

Interkultur ell es Wohnprojekt
Telefon 030 801080-10/ -11
Telefonische Beratung: Do 11Ð14 Uhr
Sprachen: Deutsch, TŸrkisch, Armenisch, Persisch, Serbisch,
Kroatisch, Englisch    

JugendNotDienst / MŠdchennotdienst
Mindener Stra§e 14 | 10589 Berlin-Charl ottenburg
Telefon 030 610062 oder 610063 (MŠdchen)
Rund um die Uhr 
Sprachen: Deutsch, TŸrkisch, Finnisch, Russisch, Englisch
jndberlin@t-online.de

MaDonna MŠdchenkult.Ur e.V.
Falkstra§e 26 | 12053 Berlin-Neuk šlln
Telefon 030 6212043
madonnamaedchenpower@web.de
www.madonnamaedchenpower.de

MŠdchennotdienst Kreuzberg Ð Krisenw ohnung
Obentrautstra§e 53 | 10963 Berlin-Kr euzberg
Telefon 030 21003990
Rund um die Uhr
Sprachen: Deutsch, TŸrkisch, Persisch, Aserbaidschanisch,
Russisch, Englisch
maedchennotdienst@wildwasser-berlin.de 
www.wildwasser-berlin.de
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Die Akteurinnen im 
Berliner Arbeitskr eis gegen Zwangsverheir atung

" Beraberce e.V.
" Elisi Evi e.V.
" FrauenKrisenTelefon e.V.
" Gleichstellungsbeauftr agte des Bezirkes 

Friedrichshain-Kr euzberg
" Jugendamt Bezirksamt Friedrichshain-Kr euzberg
" JugendNotDienst/MŠdchennotdienst
" Opferhilf e e.V.
" PAPATYA e.V.
" Projekt Berufsorientierung fŸr FlŸchtlingsfrauen
" Senatsverwaltung fŸr Wirtschaft, Technologie und Frauen Ð

Referat Frauen in besonderen Konflikt- und Lebenslagen
" Terre des Femmes e.V. 
" TIO Ð Beratungsstelle fŸr Migrantinnen
" TŸrkischer Frauenverein
" Wildwasser MŠdchennotdienst
" Zwei Bezirksverordnete der Bezirksverordnetenversammlung

des Bezirksamtes Friedrichshain-Kr euzberg 

" und viele Interessierte
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